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Verpackungsverordnung – Europäisches Parlament 
und Rat der Europäischen Union suchen schnelle 
Einigung im Trilog

Hintergrund
Nach der Positionierung des Europäischen  
Parlaments am 22. November 2023 erfolgte  
die Allgemeine Ausrichtung des Rates der Eu-
ropäischen Union am 18. Dezember 2023. Die 
Europäische Kommission hatte ein Jahr zuvor, 
am 30. November 2022, ihren Verordnungsvor-
schlag veröffentlicht. Europäisches Parlament 
und Rat haben ihre Verhandlungsmandate  

durch Priorisierung des Dossiers  innerhalb  
eines Jahres erarbeitet, um das Gesetzge- 
bungsverfahren möglichst vor Ende dieser Le-
gislaturperiode abzuschließen. Sowohl die Eu-
ropäische Kommission als auch die belgische 
Ratspräsidentschaft sind bestrebt, im zweiten 
formellen Trilog am 04. März eine vorläufige Ei-
nigung über das Dossier zu erzielen. 

 
Aktuelles 
Die Trilogverhandlungen unter Moderation der 
Europäischen Kommission laufen seit Anfang 
dieses Jahres. Es gab bereits eine Vielzahl tech-
nischer Meetings auf Arbeitsebene. Der erste 
politische Trilog fand am 05. Februar 2024 statt. 
Der Zweite und vorläufig Letzte ist für den 04. 
März 2024 angesetzt. Es gibt deshalb noch 
keine verlautbarte politische Einigung zu allen 
Themen. Die Gegenüberstellung der Verhand-

Die vorläufige Einigung von  

Parlament und Rat im Trilog zur 

Verpackungsverordnung ist bereits 

für den 04. März 2024 angestrebt. 

Erste Kompromisse sind gefunden.
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lungsmandate lässt aber einen Eindruck der 
politischen Ausrichtung im Hinblick auf wichtige 
Themen erahnen.  
 
Wesentliche Inhalte – Gegenüberstellung 
der Verhandlungspositionen und bereits 
bekannte Kompromisse 

Recyclinggerechte Gestaltung (Art. 6) 
Ab 2030 müssen in der EU in Verkehr gebrachte 
Verpackungen recycelbar sein. Eine recycling-
gerechte Gestaltung soll in delegierten Rechts-
katen für verschiedene Verpackungskategorien 
festgelegt werden und in Klassen entspre-
chend der Recycelbarkeit eingestuft werden. 
Das Europäische Parlament hat diesbezüglich 
die BDE-Forderung übernommen und sieht die  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausrichtung des Verpackungsdesigns prioritär 
am mechanischen Recycling vor. Der Rat hat 
sich demgegenüber für die Ausrichtung am 
„material“ Recycling ausgesprochen. „Material“ 
Recycling meint laut Definition sowohl das me-
chanische als auch das chemische Recycling, 
nicht aber die Kompostierung. Eine Einigung im 
ersten politischen Trilog konnte diesbezüglich 
nicht gefunden werden. Das Thema wurde nach 
Auskunft des Büros der Berichterstatterin des 
Europäischen Parlaments, MdEP Frédérique  
Ries (RENEW, Belgien), aber viele Male ohne 
Einigung in technischen Meetings diskutiert.  
Im letzten, dem BDE bekannt gewordenen,  
Steering Note schlug die belgische Ratspräsi-

dentschaft allerdings die Ausrichtung des Ver-
packungsdesigns am „material“ Recycling vor.  

Kunststoffrezyklateinsatz (Art. 7) 
Der Kommissionvorschlag sieht den verpflich-
tenden Einsatz von Rezyklat aus Verbraucher-
abfällen in jeder Kunststoffverpackungseinheit 
 ab 2030 vor.  

Die Verhandlungsführer hatten leicht unter-
schiedliche Positionen hinsichtlich der Min-
destrezyklateinsatzhöhen für Lebensmittel- 
kontaktverpackungen, die nicht aus PET (Poly-
ethylenterephthalat) bestehen. Ihre vorläufige 
Einigung hinsichtlich der Mindestrezyklatein-
satzhöhen ist bereits bekannt:  

 

Bisheriger Diskussionsstand ist auch, dass der 
Bezugspunkt zur Berechnung der Quoten der 
Jahresdurchschnitt jedes Verpackungsformats 
und -typs einer Produktionsstätte sein soll 
(Art. 7 Abs. 1). Ein im Europäischen Parlament  
bisweilen diskutiertes Guthabensystem für  
Rezyklate hat sich nicht durchsetzen können.  

Hinsichtlich der im Europäischen Parlament 
diskutierten Einführung eines Erstzugriffs-
rechts auf Rezyklate lässt eine uneindeutige 
Formulierung im Verhandlungsmandat des Par-
laments (Art. 6 Abs. 7a) vermuten, dass es den 
Mitgliedstaaten die Freiheit einräumen möchte, 
Verpackungsherstellern ein Erstzugriffsrecht 

Rezyklateinsatzquoten für  ab 2030 ab 2040

Kontaktempfindliche Verpackungen aus PET  30% 50%

Kontaktempfindliche Verpackungen nicht aus 10% 25%

Einweggetränkeflaschen  30% 65%

Andere Kunststoffverpackungen  35% 65%
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auf Rezyklate zu gewähren. Eine solche Formu-
lierung findet sich aber nicht im Ratstext und 
auch nicht im Kommissionsvorschlag.  
In Bezug auf die Frage, welche Rezyklate für die 
Erfüllung der nach Art. 7 Abs. 1 und 2 der Verpa-
ckungsverordnung zu erreichenden Mindestre-
zyklateinsatzquoten verwendet werden kön-
nen, war es Intention der Kommission in ihrem 
Verordnungsvorschlag, dass dies nur Rezyklate, 
sein können, die aus Abfällen gewonnen wur-
den, die zuvor als Produkt innerhalb der EU in 
Verkehr gebracht worden und in der EU als Ab-
fall angefallen sind. Sichergestellt war dies über 
die Definition des „post consumer plastic was-
te“ (Art. 3 Nr. 39 i.V.m. Nr. 7). Parlament und Rat 
hatten diese Vorgabe auch unproblematisch 
in ihre Positionen übernommen. Die General- 
direktion Handel der Europäischen Kommission 
(DG Trade) hat dagegen in letzter Minute han-
delsrechtliche Bedenken angebracht und for-
dert, die zugrundeliegende Definition für „post  
consumer plastic waste“ so zu ändern, dass 
auch in Drittstaaten hergestellte Rezyklate für 
die Erreichung der Mindestrezyklateinsatz-
quoten verwendet werden können.  Nach in-
tensiven Diskussionen auf technischer Ebene 
schlägt der belgische Ratsvorsitz vor, den Text 
des Kommissionsvorschlags beizubehalten, 
der von keinem der beiden Mitgesetzgeber 
geändert worden war. Die Generaldirektion 
Handel hat sich dafür ausgesprochen, dass die  
Europäische Kommission die Definition von 
„post consumer plastic waste“ zurückzieht, also 
aus ihrem Verordnungsvorschlag streicht, wenn 
der Rat an diesem Standpunkt festhält.  

Im Hinblick auf die Revisionsmöglichkeit der 
Mindestrezyklateinsatzquoten, die der Kom-
missionsvorschlag noch bei „mangelnder Ver-
fügbarkeit“ oder „überhöhten Preisen“ vorsah 
(Art. 7 Abs. 10), haben sowohl Parlament und 
Rat der BDE-Forderung entsprechend Be-
schränkungen vorgenommen. Das Europäi-

sche Parlament begrenzte die Revisionsmög-
lichkeit auf eine einmalige Überprüfung im Jahr 
2032 für die ab 2040 geltenden Quoten für 
den Fall der „mangelnden Verfügbarkeit“ (Art. 
7 Abs. 9); eine Korrektur bei “überhöhten Prei-
sen” wäre demnach nicht mehr möglich. Der 
Rat nahm eine Beschränkung dahingehend vor, 
dass er die Revision zwar grundsätzlich weiter-
hin aus Gründen der mangelnden Verfügbarkeit 
und überhöhter Preise zulässt, aber nur im Aus-
nahmefall bei schwerwiegenden Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Menschen und Umwelt 
oder der Sicherheit der Lebensmittelversor-
gung erlauben möchte (Art. 7 Abs. 10).  

Auch hinsichtlich der von Europäisches Parla-
ment und Rat in ihren Positionen vorgenomme-
nen Verwässerung der Mindestrezyklateinsatz-
quoten mit Bioplastik dahingehend, dass sie  
der Europäischen Kommission die Überprüfung 
der Sinnhaftigkeit der Erreichung der Quoten 
auch durch Bioplastik aufgegeben wollte, gab 
es im Trilog Verbesserungen. Die im Trilog ge-
fundene politische Einigung beschränkt die 
in der Position des Parlaments vorgesehene  
Ermächtigung der Kommission,  einen Legis-
lativvorschlag dazu zu unterbreiten, dass die 
Quotenerreichung durch biobasierte Kunst-
stoffe erreicht werden darf, auf Lebensmit-
telkontaktverpackungen. Die Europäische 
Kommission selbst hatte in ihrem Vorschlag 
die Verwendung von biobasiertem Plastik in  
Zusammenhang mit Mindestrezyklatquoten 
nicht erwähnt. 

Kompostierbare Verpackungen (Art. 8) 
Obst- /Gemüseklebeetikette und Kaffee-/
Teefilter/-pads müssen laut dem Kommissi-
onsvorschlag bis zwei Jahre nach Inkrafttreten 
industriell kompostierbar werden, weil hier die 
Trennung der Verpackung vom eigentlichen 
Biobabfall schwierig ist und deshalb das nicht zu 
vernachlässigende Risiko besteht, dass die Ver-
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packung ebenfalls im Bioabfall entsorgt wird. 
Rat und Parlament sind damit einverstanden. 
Das Europäische Parlament möchte zudem 
aber auch die Heimkompostierbarkeit dieser 
Verpackungen einführen. Kommission und Par-
lament sehen darüber hinaus auch die indust-
rielle Kompostierbarkeit von sehr leichten Plas-
tiktragetaschen nach zwei bzw. drei Jahren vor, 
wobei der Rat diese Entscheidung den Mitglied-
staaten überlassen möchte.  

Die Entscheidung darüber, ob kompostierbare 
Verpackungen als Bioabfall der Getrenntsamm-
lung unterliegen sollen oder nicht, ist nach Art. 
22 Abs. 1 Abfallrahmenrichtlinie von den Mit-
gliedstaaten selbst zu treffen. Es besteht auch 
bereits Einigkeit darüber, dass alle anderen als 
die genannten Verpackungen (auch biologisch 
abbaubare oder kompostierbare) ab drei Jah-
ren nach Inkrafttreten der Verpackungsver-
ordnung, ein Recycling ermöglichen müssen, 
das die Recyclingfähigkeit anderer Abfallströme 
nicht beeinträchtigt.  

Zudem tragen Parlament und Rat der Kommis-
sion auf, den europäischen Normungsorgani-
sationen CEN/CENELEC einen Normungsauf-
trag zur Überarbeitung der Norm EN 13432 
für Kompostierbare Verpackungen sowie die 
Schaffung einer Norm für heimkompostierba-
re Verpackungen zu erteilen, um ihre tatsäch-
liche Kompostierbarkeit innerhalb der gängigen 
Kompostierungszeiten der Bioabfallbehand-
lungsanlagen zu gewährleisten.  

Kennzeichnung von Verpackungen (Art. 11) 
Die politische Einigung sieht vor, dass drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Verpackungsverordnung 
oder zwei Jahre nach Inkrafttreten des ent-
sprechenden Durchführungsrechtsakts die in 
Verkehr gebrachten Verpackungen mit einem 
Etikett versehen werden müssen, das Infor-
mationen über die Materialzusammensetzung 

(samt Rezyklatanteil) enthält, um dem Verbrau-
cher die Getrenntsammlung zu erleichtern. 
Das Etikett muss auf Piktogrammen beruhen 
und leicht verständlich sein.  

Mit Ausnahme von Verpackungen für den elek-
tronischen Handel gilt diese Verpflichtung nicht 
für Transportverpackungen. Zusätzlich zum 
harmonisierten Etikett können die Wirtschafts-
teilnehmer einen QR-Code oder eine andere 
Art von digitalem Datenträger auf der Verpa-
ckung anbringen, der Trennhinweise jedes ein-
zelnen Bestandteils der Verpackung enthält. 
Bis eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Ver-
packungsverordnung erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung eines 
harmonisierten Etiketts und von Spezifikatio-
nen für die Kennzeichnungsanforderungen und 
-formate, auch wenn sie auf digitalem Wege 
bereitgestellt werden unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten von Verbundverpackun-
gen.  

Kennzeichnung von Abfallbehältern für die 
Sammlung von Verpackungsabfällen (Art. 12) 
Mit der Kennzeichnung der Verpackungen ist 
auch die Kennzeichnung von Abfallbehältern 
zur Verbesserung der Getrenntsammlung ver-
bunden. Die Mitgesetzgeber haben sich dies-
bezüglich dahingehend geeinigt, dass bis drei 
Jahre nach dem Inkrafttreten der Verpackungs-
verordnung oder zweieinhalb Jahre nach dem 
Erlass eines entsprechenden Durchführungs-
rechtsakts, die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass harmonisierte Etiketten, die die getrennte 
Sammlung jeder materialspezifischen Fraktion 
von Verpackungsabfällen ermöglichen, die in 
getrennten Behältern entsorgt werden sollen, 
auf allen Abfallbehältern für die Sammlung von 
Verpackungsabfällen gut sichtbar, leserlich und 
dauerhaft angebracht, aufgedruckt oder ein-
graviert werden. Ein Gefäß für Verpackungs-
abfälle soll mehr als ein Etikett tragen können. 
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Eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Verpa-
ckungsverordnung soll die Kommission auch 
hierfür harmonisierte Etiketten festlegen. Bei 
der Ausarbeitung des Durchführungsrechts-
akts soll die Kommission die Besonderheiten 
der in den Mitgliedstaaten eingerichteten Sam-
melsysteme beachten.  

Wiederverwendung- und Wiederbefüllungs-
quoten (Art. 26) 
Die von der Europäischen Kommission einge-
führten Wiederverwendungsquoten wurden im 
Parlament der BDE-Forderung entsprechend 
dahingehend ergänzt, dass der Einsatz recycel-
barer Einwegverpackungen statt Mehrwegver-
packungen möglich sein muss, wenn ihre Öko-
bilanz vorteilhafter ist. Eine solche Ausnahme 
sieht der Rat bislang nicht vor, wohl aber die ein-
malige Überprüfung der Wiederverwendungs-
ziele für 2040 hinsichtlich ihrer Ökoblilanz im 
Jahr 2034.   

Zeitplan 
Die Erzielung  einer vorläufigen Einigung ist für die zweite formellen Trilogrunde am 4. März  
2024 angestrebt. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens durch formelle Annahme und 
Unterzeichnung der Einigung durch Parlament und Rat noch in dieser Legislaturperiode ist 
weiterhin erklärtes Ziel der Verhandlungspartner. Die Verordnung würde dann am 20. Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Grundsätzlich sind 
die neuen Regeln ein Jahr – laut der Allgemeinen Ausrichtung des Rates eineinhalb Jahre – nach 
Inkrafttreten der Verpackungsverordnung unmittelbar ohne Umsetzung in nationales Recht  
anzuwenden, wobei viele Sondervorschriften hinsichtlich der zeitlichen Anwendbarkeit zu  
beachten sein werden.  



E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  7 

Abfallverbringungsverordnung: Trilog-Einigung  
bereits vom Europäischen Parlament formell  
bestätigt 

Hintergrund  
Die Trilogverhandlungen, die Mitte 2023 ges-
tartet waren, mündeten am 16. November 
2023 in eine politische Einigung (samt Anhang). 
Diese ist am 11. Januar 2024 vom federfüh-
renden Umweltausschuss und am 27. Februar 
2024 auch vom Plenum des Europäischen Par-
laments formell angenommen worden. Wenn 
nun auch zeitnah der Rat formell bestätigt, wo-
von auszugehen ist, wird das Gesetzgebungs-
verfahren mit Unterschrift des Gesetzestextes 

als finaler Rechtsakt nach etwas mehr als zwei 
Jahren seinen Abschluss gefunden haben. 

Aktuelles 
Die neuen Regeln werden die bislang gel- 
tende EU-Abfallverbringungsverordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 ablösen und bedürfen nicht der 
Umsetzung in deutsches Recht. Die neue Ab-
fallverbringungsverordnung wird am 20. Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten. Die neuen 
Regeln sind aber nicht sofort anwendbar. Ihr 
jeweiliger zeitlicher Anwendungsbereich ist zu 
beachten. Grundsätzlich werden die neuen Re-
geln zwei Jahre nach Inkrafttreten anzuwenden 
sein, wobei es eine Reihe von Sondervorschrif-
ten für die zeitliche Anwendbarkeit gibt.  

Es wurden u.a. neue Regeln für das allgemeine 
Notifizierungsverfahren, Vorabzustimmungs-
verfahren und vereinfachte Verfahren mit In-
formationspflichten verabschiedet. Weiterhin 
hat man sich auf die weitere Beschränkung der 
Ausfuhr von grün gelisteten Abfällen in Staaten, 
die nicht der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
angehören geeinigt und den Export von 
Kunststoffplastik in diese Länder auf absehbare 
Zeit vollständig verboten. Zur Verbringung auch 
von sortenreinem Kunststoff zur Verwertung in 
OECD-Staaten wird es künftig immer der Noti-
fizierung bedürfen. 

Wesentliche Inhalte 
Abfallverbringung im EU-Inland 
Die neuen Regeln sollen nach zwei Jahren 
nach Inkrafttreten der Verordnung gelten (Art. 

Europäisches Parlament und Rat 

haben unter Moderation der  

Europäischen Kommission im  

Trilog eine politische Einigung  

erzielt, die das Europäische  

Parlament bereits formell  

bestätigt hat.  

©  Avigator Fortuner, Shutterstock

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16528-2023-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16528-2023-ADD-1/en/pdf
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82 Abs. 2). Die zur Abfallverbringung erforder-
lichen Informationen und Unterlagen werden 
künftig digital über ein zentrales elektronisches 
System, das von der Europäischen Kommission 
erstellt wird, übermittelt (Art. 26).    

Vereinfachtes Verfahren 
Das vereinfachte Verfahren mit Informations- 
pflichten zur Verbringung grün gelisteten Ab-
falls (Liste in Anhang III, IIIA und IIIB) zur Verwer-
tung innerhalb der EU ist in Art. 18 geregelt. Das 
Anhang VII-Dokument ist zwei Tage vor der 
Abfahrt digital auszufüllen, wobei Abfallmenge, 
Beförderer und Behälterkennnummer erst un-
mittelbar vor Abfahrt zu bestimmen sind (Art. 
18 Abs. 2). 

Notifizierungsverfahren – insbesondere Dauer  
Die Verbringung gelb gelisteter Abfälle (Anhang 
IV), nicht in Anhang IIIA enthaltener Gemische, 
nicht gelisteter Abfälle und kontaminierter grün 
gelisteter Abfälle innerhalb der EU bedarf der No-
tifizierung nach Kapitel 1. Hierfür sind alle Angaben 
und Dokumente aus Artikel 5 sowie insbesondere 
ein Vertrag nach Art. 6 zwischen Versender und 
Empfänger sowie eine finanzielle Garantie nach 
Art. 7 erforderlich. 

Die angegebene Notifizierungsfrist liegt wie 
bislang bei 30 Tagen (Art. 9 Abs. 1).  Der neuen 
Regelung zu Folge beginnt die Frist mit Eingang 
der durch die Bestimmungsortbehörde aus-
gestellten Antragsempfangsbestätigung beim 
Notifizierenden (Art. 9 Abs. 1in Verbindung mit 
Art. 8 Abs. 5d). Zudem wurden auch Fristen 
vorgesehen, welche die einzelnen Behörden 
und auch der Notifizierer bei der Nachforderung 
von Informationen und Unterlagen zur Notifi-
zierung einzuhalten haben (Art. 8). Entscheidet 
eine Behörde nicht innerhalb von 30 Arbeitsta-
gen, hat der Notifizierer Anspruch auf eine be-
gründete Erklärung für die Verzögerung durch 
die Behörde (Art. 8 Abs. 6). 

Es gelten im Einzelnen folgende Fristen zur In-
formationsnachforderung im Notifizierungs-
verfahren: 

Die Versandortbehörde hat 10 Arbeitstage zur 
Nachforderung nach Eingang des Notifizierug-
santrags (Art. 8 Abs. Abs. 1a). Daraufhin muss 
der Notifizierer wiederum innerhalb von 10 Ar-
beitstagen antworten. Danach darf die Versan-
dortbehörde noch innerhalb von 7 Arbeitsta-
gen zwei weitere Nachforderungen stellen (Art. 
8 Abs. 3), woraufhin dem Notifizierer wiederum 
10 Arbeitstage zustehen (Art. 8 Abs. 2, 3). 

Nach ordnungsgemäß durchgeführter Notifi-
zierung hat die Versandortbehörde 7 bzw. 10 
Arbeitstage Zeit zur Bestätigung des vollständi-
gen Antrags an den Notifizierer sowie die ande-
ren zuständigen Behörden (Art. 8 Abs. 3a und 4). 

u	Dies entspricht insgesamt 17 Arbeitstagen  zur  
 möglichen Nachforderung und 10 Arbeitstagen  
 zur Empfangsbestätigung, wenn man von einer 
 sofortigen Antwort des Notifizierers ausgeht. 

Die Bestimmungsortbehörde und Behörde im 
Durchfuhrstaat haben daraufhin auch 10 Ar-
beitstage Zeit, weitere Informationen anzufor-
dern (Art. 8 Abs. 4a) und der Notifizierer wie-
derum 10 Arbeitstage zur Antwort (Art. 8 Abs. 5).  
Innerhalb von weiteren 7 Arbeitstagen dürfen die 
Behörden zwei weitere Nachforderungen stellen 
(Art. 8 Abs. 5 a), woraufhin der Notifizierer erneut 
10 Arbeitstage hat (Art. 8 Abs. 5, 5a). 

Hierauf haben die Behörden weitere 3 Arbeits-
tage zur Empfangsbestätigung des vollständi-
gen Antrags an den Notifizierer sowie die Ver-
sandortbehörde (Art. 8 Abs. 5c). 

u	Dies entspricht insgesamt ebenfalls 17 Arbeits- 
 tagen zur möglichen Nachforderung und weiteren  
 3 Arbeitstagen zur Empfangsbestätigung.  
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Im Anschluss hieran beginnt eine 30-tägige 
Bearbeitungsfrist (Notifizierungsfrist) für alle 
zuständigen Behörden (Art. 9 Abs. 1, 2). Ergeht 
kein Bescheid innerhalb dieser Frist, hat der No-
tifizierer erneut Anspruch auf eine begründete 
Erklärung für die Fristüberschreitung. Für die 
Durchfuhrbehörde gilt nach Ablauf der 30 Tage 
die Zustimmung als stillschweigend erteilt (Art. 
9 Abs. 1).  

Vorabzustimmungsverfahren  
Eine Vorabzustimmung zur Verbringung no-
tifizierungspflichtiger Abfälle zur Verwertung 
innerhalb der EU soll künftig grundsätzlich für 
10 Jahre erteilt werden (Art. 14 Abs. 9). Die Ge-
nehmigung einer Vorabzustimmung darf 55 
Tage nicht überschreiten (Art. 14 Abs. 5). Der 
Antrag darf abgelehnt werden, wenn die emp-
fangende Abfallverwertungsanlage gegen die 
Abfallhierarchie oder Industrieemissionsricht-
linie verstößt (Art. 14 Abs. 7). Ein Widerruf der 
Vorabzustimmung ist dann möglich, wenn An-
gaben nicht richtig sind oder sich Tatsachen 
geändert haben (Art. 14 Abs. 10). Für Anlagen 
mit Vorbzustimmung gilt eine Notifizierungs-
frist von 7 Arbeitstagen nach Antragsemp-
fangsbestätigung (Art. 14 Abs. 14). Behördliche 
Informationsnachforderungen müssen inne-
rhalb von 5 bzw. 3 Arbeitstagen gestellt werden 
(Art. 14 Abs. 15).  

Abfallverbringung zur Beseitigung  
Die Verbringung zur Beseitigung wurde ver-
boten (Art. 4 Abs. 1), es sei denn, der Abfallver-
bringung wird durch Notifizierung (Art. 11) zu-
gestimmt. Hierfür bedarf es insbesondere des 
Nachweises, dass der Abfall nicht verwertet 
werden kann und darüber hinaus eine Beseiti-
gung im Land des Versandortes nicht möglich 
ist. Es ist zu beachten, dass u.a. die Verbringung 
von Restmüll zur Beseitigung vollständig ver-
boten wurde und deshalb auch unter einer No-
tifizierung nicht mehr möglich ist.  

Abfallverbringung ins EU-Ausland (Dritts-
taaten) 
Ausfuhr grün gelisteter Abfälle aus der  
EU zur Verwertung in Nicht-OECD-Drittstaaten 
Wie bislang ist die Ausfuhr zur Beseitigung 
außerhalb der EU mit Ausnahme der Staaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA)  
verboten (Art. 34; Art. 35). Gefährliche Abfälle 
dürfen auch nicht zur Verwertung in Nicht-
OECD-Drittstaaten verbracht werden (Art. 36).  

Bei der Ausfuhr grün gelisteter Abfälle aus der 
EU zur Verwertung in Nicht-OECD-Dritts-
taaten sind ab drei Jahren nach Inkrafttreten 
der Verordnung neue Regeln anzuwenden (Art. 
37 folgende).  

Für eine entsprechende Verbringung bedarf 
es der Aufnahme des Staates, in dem der Ab-
fall verwertet werden soll, in eine Länderliste, 
in die Ausfuhren zugelassen sind (Art. 38). 
Aufnahmevoraussetzung ist die landesweite 
umweltgerechte Abfallbewirtschaftung durch 
den Nachweis einer umfassenden Abfall-
bewirtschaftungsstrategie. Der Nachweis 
beinhaltet Angaben über die Menge des jähr-
lichen Abfallanfalls des Staates, seine Abfall-
behandlungskapazität, den Anteil getrennt 
gesammelter Abfälle, den Deponierungs- und 
Recyclinganteil, die Menge der unzulässig ent-
sorgten Abfälle, seine Strategie zur Durchset-
zung der Rechtsvorschriften etc. (Art. 39).  

Darüber hinaus gilt für jede Art von Kunststoff ab 
zweieinhalb Jahren nach Inkrafttreten ein aus-
drückliches Exportverbot in Nicht-OECD-Dritts-
taaten(Art. 36 Abs. 1 ca). Es besteht aber fünf Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung die Möglichkeit 
für betreffende Staaten, sich in die Liste der Län-
der, in die Exporte erlaubt sind, aufnehmen zu 
lassen (Art. 39 Abs. 3a).  
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Abfallverbringer außerhalb der EU haben 
gemäß Art. 43 Abs. 1 die Pflicht, nachzuweisen, 
dass die Empfängeranlagen im Drittstaat den 
Abfall in umweltverträglicher Weise gemäß Ar-
tikel 56 verwerten. Dies geschieht durch unab-
hängige akkreditierte Dritte (Art. 43 Abs. 2). 

Ausfuhr von Abfällen außerhalb der EU  
in OECD-Drittstaaten 
Wie bislang ist die Ausfuhr zur Beseitigung 
außerhalb der EU mit Ausnahme der EF-
TA-Staaten verboten (Art. 34; Art. 35). Für die 
Verbringung von Abfällen in OECD-Staaten 
gelten grundsätzlich die Regeln der innereu-
ropäischen Verbringung mit Anpassungen. Neu 
ist die Notifizierungspflicht beim Export auch 
von sortenreinem grün gelistetem Kunststoff 
(B3011) ab 2 Jahren nach Inkrafttreten der Ab-
fallverbringungsverordnung. Bislang galten hier 
Regeln ähnlich dem vereinfachten Verfahren mit 
Informationspflichten (Art. 18). Die Europäische 
Kommission überwacht potentielle Umwelt- 
und Gesundheitsauswirkungen von Abfall in 
empfangenden OECD-Drittsaaten (Art. 42). 

Auch bei der Abfallverbringung in OECD- 
Drittstaaten müssen Abfallverbringer gem. 
Art. 43 Abs. 1, 2 durch akkreditierte Dritte 
nachweisen, dass die Anlagen, welche die 
Abfälle im Empfängerstaat entgegennehmen, 
diese in umweltverträglicher Weise gemäß Art. 
56 behandeln. 

Bewertung 
Der BDE bewertet die Revision der Abfallver-
bringungsverordnung gemischt.  

Abfallverbringung im EU-Inland 
Grün gelistete (Kunststoff-)Abfälle mit 
POP-Gehalt  
Die Position des Europäischen Parlaments, 
eine grenzwertunabhängige generelle Noti-
fizierungspflicht für (Kunststoff-)Abfälle ein-

zuführen, die einen in der POP-Verordnung ge-
nannten persistenten organischen Schadstoff 
enthalten, konnte sich glücklicherweise nicht 
durchsetzen. Der Rat konnte sich hier sachge-
recht und der BDE-Forderung entsprechend 
dahingehend durchsetzen, dass wie bislang 
eine Notifizierungspflicht ab Überschreiten der 
in Anhang IV der POP-Verordnung festgelegten 
Verwertungsgrenze gilt. 

Kunststoffabfallcodes EU 3011 und EU 48  
Darüber hinaus bewertet es der BDE als po-
sitiv, dass es nicht zu der vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagenen Streichung der 
EU-Kunststoffabfallcodes EU 3011 und EU 48 
aus (Anhang III, Teil I, Absatz 2g) kam. So dürfen 
auch grün gelistete Kunststoffgemische, die 
nicht aus PET, PP oder PE bestehen, innerhalb 
der EU notifizierungsfrei zur Verwertung ver-
bracht werden. 

Dauer der Notifizierungsverfahren 
Ob durch die Revision die Kürzung der mit- 
unter willkürlich langen Notifizierungsverfahren 
gelingen kann, wird die Praxis zeigen. Das Pro-
blem liegt hier bislang darin, dass die zuständi-
gen Behörden den Notifizierungsantrag über 
Monate unbearbeitet lassen konnten, weil die 
Bearbeitungsfrist erst mit der Übermittlung 
einer Antragsempfangsbestätigung von der 
Behörde an den Notifizierenden beginnt. Die 
Forderung seitens der Europäischen Kommis-
sion und des Europäischen Parlaments, be-
reits durch die vollständige Antragseinreichung 
den Fristbeginn auszulösen, hat der Rat abge-
lehnt. Auch hat sich der Rat der Ausweitung 
der stillschweigenden Zustimmung über die 
Durchfuhrbehörde hinaus auch auf die Bes-
timmungsortbehörde verwehrt, aber immerhin 
eine untätige Behörde nun, wie vom BDE ge-
fordert, eine Begründungspflicht für die Verzö-
gerung der Bearbeitung. 
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Vorabzustimmungsverfahren 
Der BDE begrüßt, dass die politische Einigung 
entsprechend der Forderung des Verbandes 
eine längere Gültigkeitsdauer der Vorabzus-
timmung von 10 Jahren vorsieht (anstelle von 
7 Jahren) und auch die BDE-Forderungen zur 
Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbe-
griffe hinsichtlich der Antragsablehnung und 
des Widerrufs aufgenommen wurden. Der BDE 
hofft, dass die gewonnene Rechtssicherheit 
dazu beiträgt, das Vorabzustimmungsverfah-
ren attraktiver zu gestalten.  

Vereinfachtes grüne Liste Verfahren 
Beim vereinfachten grüne Liste Verfahren 
wurde sich sichtbar um einen Kompromiss 
bemüht, um dem Einwand mangelnder Flexi-
bilität gerecht zu werden und eine Kriminali-
sierung kurzfristig geänderter Abfalltransporte 
zu verhindern. Allerdings wurde das „verein-
fachte“ Verfahren im Ergebnis durch die An-
meldefrist trotzdem verkompliziert.   
 
Abfallverbringung ins EU-Ausland (Dritts-
taaten) 
Export in Nicht-OECD-Drittstaaten 
Die Länderliste und vorgesehenen  Nachweis-
pflichten für die Verwertung  grün gelisteter 
Abfälle in Nicht-OECD-Drittstaaten ist aus Ver-
bandssicht zur Gewährleistung einer umwelt-
gerechten Verwertung weiterhin zu weitge-
hend, da die jeweilige Anlage an sich hierfür 

entscheidend ist und sein sollte und nicht die 
gesamte Abfallbewirtschaftungsstrategie des 
Landes. Die politische Einigung schafft mit der 
Pflicht der die Abfälle ausführenden Person 
nachzuweisen, dass die Abfälle in der betref-
fenden Anlage im Drittstaat umweltgerecht 
verwertet werden, und sicherzustellen, dass die 
Anlage im Hinblick auf die Umweltverträglich-
keit der Behandlung durch unabhängige 
und akkreditierte Dritte zertifiziert werden, 
einen Mechanismus, der eine umweltgere-
chte hochwertige Behandlung hinreichend 
sicherstellt.  

Kunststoffexport in Drittstaaten 
Negativ bewertet der BDE auch das Export-
verbot für Kunststoffabfälle zur Verwertung 
außerhalb der EU oder EFTA-Staaten, das 2,5 
Jahre andauern soll. Durch Ausfuhrverbote für 
Kunststoffabfälle zur Verwertung wird ein Übe-
rangebot an Verwertungsmaterial und dadurch 
ein erheblicher Preisdruck auf die Abfallverwer-
tung und insbesondere auch auf das Kunststof-
frecycling innerhalb der EU erzeugt. Gleichzeitig 
ist fraglich, ob überhaupt genügend Behan-
dlungskapazitäten innerhalb der EU bestehen. 
Das könnte dazu führen, dass die betreffenden 
Abfälle einer niederwertigeren Behandlung-
soption zugeführt werden, anstelle zum Recy-
cling in Nicht-OECD-Drittstaaten exportiert zu 
werden. 

Zeitplan 
Die formelle Annahme im Rat steht noch aus, wird aber vermutlich sehr bald folgen. Nach der 
anschließenden Unterzeichnung des neues Verordnungstexts durch die Mitgesetzgeber, Euro-
päisches Parlament und Rat, wird der finale Rechtsakt im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht und tritt dann am 20. Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Dies wird vermutlich noch 
in der ersten Hälfte 2024 geschehen.
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Revision der Abfallrahmenrichtlinie –  
Umweltausschuss legt Bericht vor 

Hintergrund 
Im Juni 2023 präsentierte die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag für eine partielle  
Revision der Abfallrahmenrichtlinie (siehe Euro-
paspiegel Oktober 2023). Konkret sind neue 
Regelungen für die Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen und den Umgang mit Alttextilien 
vorgesehen. Die Revision zielt auf die Förde-
rung der getrennten Sammlung, Sortierung, 
Wiederverwendung und das Recycling von  
Textilien sowie die Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen ab. Zentraler Bestandteil ist eine  
erweiterte Herstellerverantwortung für Tex-

tilien und die Verbesserung der Sammel- und 
Recyclingquoten. Seit Mitte 2023 diskutieren 
die Mitglieder des Umweltausschusses des  
Europäischen Parlaments den Vorschlag und 
nahmen am 14. Februar 2024 den Bericht der  
Berichterstatterin Anna Zalewska (EKR, Polen) an. 

 
Wesentlicher Inhalt & aktuelle 
Entwicklungen

Textilien 
Für das Herzstück der Revision, die erweiterte 
Herstellerverantwortung, hatte die Europäi-
sche Kommission vorgesehen, Kleinstunter-
nehmen – d.h. Unternehmen, die einen Jah-
resumsatz von maximal 2 Millionen EUR und 
maximal 10 Mitarbeiter haben – vom Geltungs-
bereich auszunehmen. Obwohl es Änderungs-
anträge sowohl zur Vergrößerung als auch zur 
Verkleinerung der Ausnahmen gab, hat sich der 
Ausschuss am Ende dafür entschieden, den 
Kommissionsvorschlag an dieser Stelle nicht zu 
verändern. 

Ähnlich verhielt sich der Ausschuss auch bei 
den finanziellen Verpflichtungen der erweiter-
ten Herstellerverantwortung. Der Kommis-
sionsvorschlag sieht dazu vor, dass Hersteller 
– die alle Unternehmen umfassen, die ein Tex-
tilprodukt das erste Mal auf dem europäischen 
Markt anbieten – die Kosten für die Sammlung, 
die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das 
Recycling, die Verwertung und die Beseitigung 
von Textilabfällen tragen sollen. Darüber hinaus 
umfasst die Herstellerverantwortung die Be-
reitstellung von Informationen zur Entsorgung 
und Recycling, die Berichterstattung an die zu-
ständigen Behörden und die Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung zur Verbesserung 

Mitte Februar legte der Umwelt-

ausschuss des Europäischen 

Parlaments seinen Bericht zur 

Revision der Abfallrahmenrichtlinie 

in Bezug auf Lebensmittel- und 

Textilabfälle vor. 

©  European Union2024, Source: EP

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2024-0055_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2024-0055_EN.pdf
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der Sortier- und Recyclingverfahren.  

Änderungen hingegen hat der Umweltaus-
schuss hinsichtlich der Beteiligten an den Or-
ganisationen der erweiterten Herstellerverant-
wortung (Producer Responsibility Organisations, 
PROs) eingeführt. Im Gegensatz zum Kom-
missionsvorschlag, der die Ausgestaltung der 
PROs den Mitgliedstaaten überlässt, hat der 
Ausschuss festgelegt, welche Akteure an den 
PROs beteiligt sein müssen. Der Bericht ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten dazu die folgenden 
Wirtschaftsteilnehmer an den Prozessen zur 
Umsetzung, Überwachung und Überprüfung 
der erweiterten Herstellerverantwortung teil-
nehmen zu lassen: Hersteller, öffentliche und 
private Entsorger, Unternehmen, die Wieder-
verwendung oder Vorbereitung zur Wieder-
verwendung durchführen, lokale Behörden so-
wie Sozialunternehmen. In welcher Form und 
Funktion diese beteiligt werden müssen, wurde 
indes nicht festgelegt; dies zu regeln bleibt den 
Mitgliedstaaten überlassen. 

Weitere Veränderungen gibt es im Hinblick auf 
„Sozialunternehmen“. Der Kommissionsvor-
schlag gewährt ihnen weitreichende Ausnah-
men, die vom Ausschuss nicht eingeschränkt, 
sondern erweitert wurden. Neben Sozialunter-
nehmen dürfen nun auch lokale Behörden es 
verweigern ihre Textilabfälle an die beauftrag-
ten Entsorgungsunternehmen zu übergeben. 
Der Bericht fügt zusätzlich auch eine Definition 
von „Sozialunternehmen“ ein, die spezifiziert, 
dass die Tätigkeiten dieser Unternehmen „mit 
den Grundsätzen und Merkmalen der Sozial-
wirtschaft“ übereinstimmen, sowie, dass „so-
ziale oder ökologische Ziele” der Hauptgrund 
für ihre Tätigkeit sein müssen.  

Konkrete Abfallreduktions-, Getrenntsamm-
lungs-, Wiederverwendungs- und Recycling-
quoten, die in einigen Änderungsanträgen 

gefordert wurden, sind nicht in dem Bericht auf-
genommen worden. Stattdessen wird die Euro-
päische Kommission damit beauftragt, bis zum 
30. Juni 2025 einen Bericht zum Status Quo bei 
Abfallreduktions-, Getrenntsammlungs-, Wie-
derverwendungs- und Recyclingquoten anzu-
fertigen und diesen, gegebenenfalls, um einen 
Gesetzesvorschlag zu ergänzen.  

Lebensmittel 
In Bezug auf die Reduktion von Lebensmittel-
abfällen hat sich der Umweltausschuss dazu 
entschlossen, die Zielvorgaben anzuheben. 
Der Kommissionsvorschlag hatte gefordert, 
dass es eine Abfallreduktion von 10% bei der 
Verarbeitung und Herstellung von Lebensmit-
teln im Vergleich zu 2020 geben soll. Beim Pro-
Kopf-Aufkommen von Lebensmittelabfällen im 
Einzelhandel und der Gastronomie hingegen 
sollte eine Verringerung von 30% im Vergleich 
zu 2020 erreicht werden. Beide Ziele wurden 
im Umweltausschussbericht um jeweils 10  
Prozentpunkte auf 20% bzw. 40% erhöht.  

Bewertung
Leider haben sich im Umweltausschuss viele 
Änderungen am Kommissionsvorschlag durch-
gesetzt, die aus Sicht des BDE problematisch 
und abzulehnen sind. Insbesondere die Vorga-
be, wer an den Organisationen der erweiterten 
Herstellerverantwortung zu beteiligen ist, sieht 
der Verband kritisch, da dies einen schweren 
Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar-
stellt und gesellschaftsrechtliche Probleme 
mit sich bringen dürfte. Durch die vielfältige 
Ausgestaltung der erweiterten Herstellerver-
antwortung in den Mitgliedstaaten ergibt sich 
natürlicherweise eine flexible und variierende 
Funktionsweise, die von der rigiden Festlegung 
von PRO-Teilnehmern massiv beeinträchtigt 
wird.  
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Leider hat der Ausschuss es ebenfalls ver-
säumt, die weitreichenden Ausnahmen vom 
Geltungsberiech der erweiterten Hersteller-
verantwortung einzudämmen. Im Kommissi-
onsvorschlag, der von den Ausschussmitglie-
dern  an dieser Stelle mitgetragen wird, werden 
Kleinstunternehmen, die ca. 88% der Markt-
teilnehmer ausmachen, von der erweiterten 
Herstellerverantwortung ausgenommen. Das 
steht im Gegensatz zum Verursacherprinzip, 
welches alle Unternehmen betreffen sollte, 
und erlaubt es der überwiegenden Anzahl der 
Marktteilnehmer, sich ihrer rechtmäßigen Ver-
antwortung zu entziehen. Eine solche Rege-
lung würde das Level-Playing-Field nachhaltig 
beschädigen. 

Auch hinsichtlich der „Sozialunternehmen“ 
wurde es verkannt, problematische Sonderre-
gelungen zu korrigieren. Beispielsweise wurde 
die Ausnahme, die es Sozialunternehmen er-
laubt ihre Textilabfälle nicht an Entsorgungs-
unternehmen übergeben müssen, um lokale 
Behörden erweitert. Diese Änderungen im 
Ausschussbericht könnten es zukünftig mög-
lich machen, die strengen Auflagen denen 
Abfallbewirtschaftern beispielsweise bei der 

Abfallbehandlung unterliegen, zu umgehen. In-
folgedessen spricht sich der BDE konsequent 
gegen Ausnahmen für Sozialunternehmen aus.  
 
Positiv bewertet der BDE hingegen das Be-
streben des Ausschusses, eine Definition für  
„Sozialunternehmen“ festzulegen. Allerdings ist 
die vorgeschlagene Definition abzulehnen, da 
der Wortlaut eine Vielzahl von Schlupflöchern 
enthält. Die Definition bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, sich als „Sozialunternehmen“ zu 
deklarieren und die strengen Auflagen, die für 
Entsorgungsunternehmen gelten, zu umge-
hen.  

Zeitplan 
•  Abstimmung im Plenum: voraussichtlich in der Sitzungswoche des 11. März 2024 
•  Allgemeine Ausrichtung des Rats: voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 (in der  
    kommenden Legislaturperiode, da die Revision der Abfallrahmenrichtlinie keine Priorität  
    der belgischen Ratspräsidentschaft ist) 
•  Umsetzung in nationales Recht: 18 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie 
•  Verpflichtende Getrenntsammlung von Textilien: ab 01. Januar 2025 
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Critical Raw Materials Act – Europäisches  
Parlament bestätigt politische Einigung

  Wesentliche Inhalte

Unterscheidung zwischen kritischen und  
strategischen Rohstoffen
Der Einigungstext sieht – wie bereits der 
Kommissionsvorschlag – eine Unterschei-
dung zwischen kritischen und strategischen 
Rohstoffen vor. Unter kritischen Rohstoffen 
versteht man alle nichtenergetischen, nicht-
landwirtschaftlichen Rohstoffe, die für die 
EU-Wirtschaft wichtig sind, und bei denen ein 
hohes Versorgungsrisiko besteht. Strategi-
sche Rohstoffe im Sinne des CRMA sind die-
jenigen kritischen Rohstoffe, die infolge ihrer 
strategischen Bedeutung, dem prognosti-
zierten Nachfragewachstum und der Schwie-
rigkeit, ihre Erzeugung zu steigern, von noch 
größerer Bedeutung für die EU sind. „Stra-
tegisch“ ist die Bedeutung eines Rohstoffes, 
wenn dieser Rohstoff für eine Verwendung 
insbesondere in den Sektoren erneuerbare 
Energien, digitale Industrie, Weltraum- und 
Verteidigung sowie Gesundheit unerlässlich 
ist. Zu den strategischen Rohstoffen zählen 

Nachdem der Rat und das Euro-
päische Parlament bereits ihre 
Verhandlungspositionen zu dem 
Vorschlag der Europäischen  
Kommission für einen Critical Raw 
Materials Act – CRMA festgelegt 
hatten (siehe Europaspiegel  
Oktober 2023), erzielten Rat,  
Europäisches Parlament und  
Europäische Kommission am 
13. November 2023 eine  
vorläufige Einigung in den  
Trilogverhandlungen. Diese  
vorläufige Einigung wurde am  
12. Dezember 2023 durch das  
Plenum des Europäischen Parla-
ments förmlich bestätigt. Nun-
mehr steht somit lediglich noch 
die förmliche Bestätigung seitens 
des Rates aus, damit der finale 
Verordnungstext im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht 
werden kann. 

© Curioso, Pixabay

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0454_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0454_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0454_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0454_DE.pdf
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zum Beispiel Lithium, Kupfer, Gallium oder 
Aluminium. 

Teil der Verhandlungsposition des Europäi-
schen Parlaments war unter anderem die Ein-
führung einer zusätzlichen dritten Liste mit 
sogenannten strategischen Sekundärroh-
stoffen. Zu diesen sollte etwa Stahlschrott 
zählen. Der Positionierung des Europäischen 
Parlaments zu Folge sollte die Europäische 
Kommission verpflichtet werden, sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten der Verordnung dem 
Europäischen Parlament und dem Rat eine 
Liste solcher strategischen Sekundärroh-
stoffe zu präsentieren. Im Rahmen der Tri-
logverhandlungen hat man sich schließlich 
gegen die Einführung einer solchen dritten 
Liste mit strategischen Sekundärrohstoffen 
entschieden. 

Richtwert für das Recycling von strategischen 
Rohstoffen angehoben 
Die Verhandlungsführer haben sich allerdings 
darauf geeinigt, den Richtwert für das Recy-
cling von strategischen Rohstoffen von 15% 
auf 25% anzuheben. Demnach sollen bis 
2030 mindestens 25% des Jahresverbrauchs 
der Europäischen Union an strategischen 
Rohstoffen aus dem Recycling innerhalb der 
EU stammen. Hierbei handelt es sich – wie 
auch im Kommissionsvorschlag – weiter-
hin um einen unverbindlichen Richtwert und 
nicht um eine verpflichtende Quote. 

Dauer von Genehmigungsverfahren 
Die zulässige maximale Dauer der Genehmi-
gungsverfahren wird länger als ursprünglich 
im Kommissionsvorschlag vorgesehen. Ge-
nehmigungsverfahren für Projekte in Bezug 
auf das Recycling strategischer Rohstoffe 
können nun bis zu 15 Monate dauern. Die 
Europäische Kommission hatte in ihrem Vor-
schlag eine maximale Verfahrensdauer von 

12 Monaten mit einmaliger Verlängerungs-
möglichkeit um einen Monat vorgesehen. 
Der Einigungstext sieht eine Verlängerungs-
möglichkeit für Projekte in Bezug auf das Re-
cycling strategischer Rohstoffe in Höhe von 
maximal drei Monaten vor. Das Europäische 
Parlament hatte sich in seiner Positionierung 
im Hinblick auf die Dauer der Genehmigungs-
verfahren dem Kommissionsvorschlag ange-
schlossen, der Rat hatte sich demgegenüber 
für eine Verlängerung der Verfahrensfristen 
eingesetzt. 

Zudem wurde die sogenannte „Genehmi-
gungsfiktion“ aus dem Verordnungstext ge-
strichen. Der Kommissionsvorschlag hatte 
noch vorgesehen, dass ein Genehmigungs-
antrag grundsätzlich als genehmigt angese-
hen werden müsste, sofern die zuständige 
Genehmigungsbehörde bei Ablauf der vorge-
sehenen Frist nicht über den Genehmigungs-
antrag entschieden haben sollte.   

Im Rahmen der Beschleunigung der Geneh-
migungsverfahren hatte der BDE gefordert, 
dass Recht der zuständigen Behörde, für die 
Genehmigung etwaig erforderliche Doku-
mente nachzufordern, zu beschränken. Dem-
nach sollte nur eine einmalige Nachforderung 
durch die Behörde möglich sein. Dem Inhalt 
der Einigung zufolge muss die zuständige Be-
hörde im Falle eines unvollständigen Antrags 
den Antragsteller spätestens 45 Tage nach 
Antragseingang unter Angabe der fehlenden 
Informationen auffordern, unverzüglich einen 
vollständigen Antrag einzureichen. Sofern 
der Antrag ein zweites Mal für unvollständig 
befunden wird, darf die zuständige Behörde 
lediglich Nachweise anfordern, die zur Ver-
vollständigung der im ersten Ersuchen an-
geforderten Informationen notwendig sind. 
Informationen zu neuen Bereichen, die nicht 
bereits Teil des ersten Ersuchens waren, dür-
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fen hingegen nicht angefordert werden. 

Finanzierung strategisch wichtiger Projekte  
In Bezug auf die Finanzierung strategisch 
wichtiger Projekte sieht der Einigungstext wie 
auch schon der Kommissionsvorschlag keine 
Unionsmittel vor, die verpflichtend zur Verfü-
gung zu stellen sind. Es ist lediglich eine Bera-
tung und Koordinierung der Finanzierung sei-
tens des neu einzurichtenden Europäischen 
Ausschusses für kritische Rohstoffe vorge-
sehen. Im Rahmen dieser Koordinierung und 
Beratung zur Finanzierung sind einschlägige 
Förder- und Finanzierungsprogrammen der 
Union lediglich zu berücksichtigen.

Europäischer Ausschuss für kritische  
Rohstoffe   
Der Europäische Ausschuss für kritische 
Rohstoffe setzt sich aus Vertretern aller Mit-
gliedstaaten und der Europäischen Kommis-
sion zusammen, wobei die Kommission den 
Vorsitz führt. 

Diesem Ausschuss werden in der Verordnung 
verschiedene Aufgaben zugewiesen, zum 
Beispiel im Hinblick auf die Einordnung eines 
vorgeschlagenen Projektes zur Gewinnung, 
Verarbeitung und dem Recycling strategi-
scher Rohstoffe als strategisches Projekt. Die 
Einordnung eines Projektes als strategisch ist 
entscheidend für die Frage, ob man von be-
schleunigten Genehmigungsverfahren und 
einer priorisierten Finanzierung profitieren 
kann. Für Fragen hinsichtlich der Koordinie-
rung der Finanzierung eines Projektes ist der 
Ausschuss ebenfalls zuständig. Gegenüber 
der Europäischen Kommission hat der Aus-
schuss jedoch lediglich eine beratende Funk-
tion. 

Neu im Vergleich zum Kommissionsvorschlag 
ist vor allem, dass der Ausschuss um eine 

Untergruppe zur Erörterung und zum Mei-
nungsaustausch über Maßnahmen zur För-
derung der Kreislauffähigkeit, der Ressour-
ceneffizienz und der Substitution kritischer 
Rohstoffe ergänzt wird.

Bewertung
Die Bewertung der Einigung über den Vor-
schlag der Europäischen Kommission für 
einen Critical Raw Materials Act durch den 
BDE fällt gemischt aus. Zu den  positiven As-
pekten zählt zunächst, dass man sich gegen 
die Forderung des Europäischen Parlaments 
zur Einführung einer Liste mit strategischen 
Sekundärrohstoffen entschieden hat. Diese 
Liste hätte nicht nur die klare Abgrenzung 
zwischen kritischen und strategischen Roh-
stoffen in Frage gestellt, da es damit eine 
dritte Kategorie von Rohstoffen gegeben 
hätte. Auch ist bereits der Begriff „strategi-
sche Sekundärrohstoffe“ problematisch, da 
die Frage, ob es sich um einen Primär- oder 
Sekundärrohstoff handelt, gerade keinen Ein-
fluss auf dessen Einordnung als strategischer 
Rohstoff haben darf. Zudem ist im Falle von 
Stahlschrott, welcher nach der Position des 
Europäischen Parlaments als strategischer 
Sekundärrohstoff eingestuft werden sollte, 
gerade kein Versorgungsengpass zu prog-
nostizieren. Somit hätte auch dessen Einstu-
fung als strategisch gegen den Verordnungs-
text verstoßen. 

Die Anhebung des Richtwertes für den Jah-
resverbrauch der Europäischen Union an 
strategischen Rohstoffen bis 2030 von 15% 
auf mindestens 25% ist hingegen kritisch zu 
bewerten. Zwar sieht der BDE ambitionier-
te Recyclingquoten grundsätzlich äußerst 
positiv, da sie eine wichtige und zielführende 
Maßnahme sind, um die Nachfrage nach Re-
zyklaten und in der Folge auch Investitionen 
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in das Recycling anzukurbeln. Bei dem avisier-
ten Prozentsatz in Höhe von 25% handelt es 
sich jedoch gerade nicht um eine verpflich-
tend einzuhaltende Quote, sondern nur um 
einen unverbindlichen Richtwert. Zudem feh-
len noch die unionsweiten Infrastrukturen für 
das Recycling strategischer Rohstoffe. Vor 
diesem Hintergrund ist ein Richtwert in Höhe 
von 25% zu hoch, weshalb der BDE auch den 
von der Kommission vorgeschlagenen Wert 
von 15% befürwortet hat. 

Des Weiteren ist die Verlängerung von Ge-
nehmigungsverfahren einer der Kernkritik-
punkte des BDE zum Einigungstext. Der BDE 
hatte sich während des Gesetzgebungs-
verfahrens bereits für kürzere Fristen im 
Vergleich zum Kommissionsvorschlag ein-
gesetzt, da nach § 10 Abs. 6a des Bundesim-
missionsschutzgesetzes Genehmigungsver-
fahren eine maximale Dauer von sieben bzw. 
im verkürzten Verfahren sogar nur drei Mo-
naten haben dürfen. Grundsätzlich hatte die 
Europäische Kommission noch immerhin ein 
deutliches Signal gesetzt, dass beschleunig-
te Verfahren europaweit zwingend notwendig 
sind, um Abhängigkeiten von Importen aus 
Drittstaaten zu verringern. Jetzt wird der ra-
sche Ausbau von Infrastrukturen für das Re-
cycling und die Verarbeitung von strategisch 
wichtigen Rohstoffe jedoch gehemmt, indem 
man nicht ausreichend Druck auf die natio-
nalen Behörden ausübt, um zügig eine Ent-
scheidung über einen Genehmigungsantrag 
zu treffen.  

Weiterhin wurde die zwingende Beschrän-
kung eines Nachforderungsrechts der zu-
ständigen Behörde nicht in ausreichendem 
Umfang im Einigungstext aufgenommen. Die 
nationale Behörde darf zumindest in einem 
zweiten Ersuchen keine Informationen zu 
Themenbereichen anfordern, die bereits Teil 

eines ersten Ersuchens waren. Eine solche 
Regelung ist jedoch nicht ausreichend und 
zeigt vielmehr, dass man im Rahmen der Ver-
handlungen widerwillig war, sich für ein klare 
Begrenzung des behördlichen Nachforde-
rungsrechtes auszusprechen. Im Rat hat man 
sich bedauernswerterweise insgesamt für 
verlängerte Verfahren ausgesprochen und 
der Rat konnte sich letztlich mit seinen For-
derungen hierzu auch durchsetzen. In die-
sem Zusammenhang ist zumindest positiv, 
dass der Einigungstext weiterhin die Fest-
stellung enthält, dass die in der Verordnung 
festgelegten Fristen von den Mitgliedstaaten 
festgelegte kürzere Fristen unberührt lassen. 

Neben den Genehmigungsverfahren bezieht 
sich die Kritik des BDE am Einigungstext vor 
allem auf die nicht ausreichenden Regeln zur 
Finanzierung strategischer Projekte für die 
Gewinnung, die Verarbeitung und insbeson-
dere das Recycling strategischer Rohstof-
fe. Der Critical Raw Materials Act ist eine der 
Säulen des Green Deal Industrieplanes der 
EU, der europäischen Antwort auf den ame-
rikanischen Inflation Reduction Act mit einem 
Volumen von 369 Milliarden US-Dollar allein 
für Investitionen in den Klimaschutz. Um eine 
taugliche europäische Antwort auf das ame-
rikanische Modell zu sein, hätte der CRMA 
zwingend Unionsmittel in ausreichender 
Höhe für strategische Projekte zur Verfügung 
stellen müssen. Indem der Critical Raw Materi-
als Act jedoch einerseits darauf hinweist, dass 
Investitionen in das Recycling kritischer Roh-
stoffe unabdingbar sind, andererseits jedoch 
keine konkreten Unionsmittel für strategisch 
wichtige Projekte zur Verfügung gestellt, 
bleibt es bei diesem inneren Widerspruch, der 
leider nicht aufgelöst wurde. 

Abschließend ist als positiv anzumerken, 
dass der Europäische Ausschuss für kritische 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan_de
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Rohstoffe um eine Untergruppe zur Erörte-
rung und zum Meinungsaustausch über Maß-
nahmen zur Förderung der Kreislauffähigkeit 
von Rohstoffen ergänzt wird. Auch wenn die-
ser Ausschuss gegenüber der Europäischen 
Kommission nur eine beratende Funktion hat, 
werden ihm doch im Rahmen der Verordnung 
zahlreiche Aufgaben zugewiesen, nicht zu-
letzt hinsichtlich der Bewertung eines Pro-
jektes als strategisch sowie hinsichtlich deren 
Finanzierung. Da die Bedeutung des Recy-
clings für eine strategische Unabhängigkeit 
der EU in Bezug auf den Import strategischer 
Rohstoffe eine der Säulen der Verordnung 
darstellt, muss die Kreislaufwirtschaft zwin-
gend auch innerhalb des Europäischen Aus-
schusses für kritische Rohstoffe eine zentra-
le Rolle spielen. 

Zeitplan 
Nach der vorläufigen Einigung über das Dossier am 13. November 2023 wurde diese zunächst 
am 7. Dezember 2023 durch den federführenden Industrieausschuss (ITRE) des Europäischen 
Parlaments und sodann am 12. Dezember durch das Plenum förmlich bestätigt. Nunmehr 
muss lediglich der Rat der Einigung förmlich zustimmen. Diese förmliche Zustimmung ist in den 
nächsten Wochen zu erwarten, sodass dann der endgültige Verordnungstext im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht werden kann. Am zwanzigsten Tage nach ihrer Veröffent-
lichung wird die Verordnung in Kraft treten und in jedem EU-Mitgliedstaat unmittelbar gelten und 
wirksam sein.  
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Vorläufige Einigung beim Net Zero Industry Act 

Hintergrund 
In 2022 legte die amerikanische Regierung den 
Inflation Reduction Act vor, der Steuererleich-
terungen und Förderungen für grüne Techno-
logien in den USA in historischem Ausmaß ein-
führte. In der EU löst das eine Diskussion um 
die Gefährdung des europäischen Wirtschafts-

standorts aus, was die Europäische Kommissi-
on dazu führte im März 2023 den Vorschlag für 
einen Net Zero Industry Act (siehe Europaspie-
gel Juni 2023) vorzulegen. Ähnlich dem ameri-
kanischen Inflation Reduction Act versucht das 
Gesetzesvorhaben, die grüne Transformation 
durch die Förderung von Net-Zero-Technologies 
(Netto-Null-Technologien), die keine oder ge-
ringe Emissionen produzieren oder einen Bei-
trag zum grünen Wandel leisten, insbesondere 
durch die Reduzierung von CO2-Emissionen 
oder durch die Entnahme von CO2, zu unter-
stützen. Diese Schlüsseltechnologien sollen 
beispielsweise mit beschleunigten Genehmi-
gungsverfahren und priorisierter Finanzierung 
gefördert werden. 

Im Februar 2024 erzielten  

Europäisches Parlament und Rat 

eine politische Einigung zum Net 

Zero Industry Act.

© Martin Bergsma Shutterstock

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6448c360-c4dd-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6448c360-c4dd-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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Im Vergleich zu anderen EU-Dossiers wurde 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren beim 
Net Zero Industry Act in Rekordzeit durchlaufen 
– zwischen der Vorlage des Kommissionsent-
wurfs und der vorläufigen Einigung vom Februar 
2024 verging weniger als ein Jahr. Der Indust-
rieausschuss des Europäischen Parlaments hat 
den Kompromiss bereits am 22. Februar 2024 
formell angenommen, es wird daher nur noch 
auf die Bestätigung durch das Plenum des Eu-
ropäischen Parlaments und die Mitgliedstaaten 
im Rat der EU gewartet, bevor die Verordnung 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht werden und in Kraft treten kann.  

Wesentlicher Inhalt 
Entscheidende Änderungen am Kommissions-
vorschlag haben sich nur teilweise durchsetzen 
können. Änderungen bei den zu fördernden 
Technologien gab es beispielsweise durch die 
Streichung der Bezugnahme auf die Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Di-
rective, RED) (siehe Europaspiegel Juni 2023). 
Es wurden daher nicht alle Produktionsmög-
lichkeiten von erneuerbaren Energien, die in der 
RED aufgeführt sind, in den Text der vorläufigen 
Einigung aufgenommen – Erneuerbare Energie 
aus Biomasse aber schon. Andere Recycling-
technologien, deren Einbezug das Europäische 
Parlament gefordert hatte, wurden nicht er-
fasst.  

Darüber hinaus wurde auch die Verkürzung der 
Genehmigungsverfahren nicht durchgesetzt. 
Für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-
Technologien mit einer jährlichen Fertigungs-
kapazität von mehr als einem Gigawatt ist für 
Genehmigungsverfahren nun eine Höchst-
dauer von 18 Monaten vorgesehen, bei unter 
einem Gigawatt beträgt diese Frist 12 Monate. 
Überdies wurde auch die Ausweisung von Be-
schleunigungsgebieten, sogenannte „Net Zero 

Valleys“, die verbesserte Rahmenbedingungen 
ähnlich den „Acceleration Areas“ in der RED bie-
ten, beschlossen.  
 
Bei öffentlichen Ausschreibungen für Techno-
logien, sollen Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, sowohl Vorqualifikations- als auch Zu-
schlagkriterien, die nicht preisbezogen sind, 
sondern beispielsweise die ökologische Nach-
haltigkeit oder den Beitrag zur Innovation quan-
tifizieren, anzuwenden. Zusätzlich müssen die 
Mitgliedstaaten ein jährliches Ausschreibungs-
volumen von mehr als sechs Gigawatt erneuer-
barer Energien sicherstellen.  

Zusätzliche finanzielle EU-Mittel sind, wie 
schon im Kommissionsvorschlag, auch in der 
politischen Einigung von Rat und Europäisches 
Parlament nicht vorgesehen. 

 
Bewertung
Die vorläufige Einigung über den Net Zero In-
dustry Act wird aus Sicht des BDE nicht aus-
reichen, um den Industriestandort Europa im 
weltweiten Vergleich signifikant zu stärken. 
Dazu hätte es sowohl einer größeren Offenheit 
in Bezug auf zu fördernde grüne Schlüsseltech-
nologien als auch kürzerer Fristen für Geneh-
migungsverfahren bedurft. Die Tatsache, dass 
der Bezug zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
vollständig entfernt und bestimmte Recycling-
technologien nicht mitaufgenommen worden 
sind, stößt auf Kritik des Verbandes. Gerade 
diese Technologien tragen zum Ausbau der 
Kreislaufwirtschaft und damit zur Erreichung 
der Klimaziele, bei. Sie hätten daher unbedingt 
miteinbezogen werden müssen. Jedoch be-
grüßt der BDE, dass die Produktion von erneu-
erbarer Energie aus Biomasse als zu fördernde 
Technologie erfasst wurde. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6269-2024-INIT/en/pdf
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Als großes Manko sieht der BDE dagegen wie-
derum die fehlende Bereitstellung finanzieller 
Mittel aus EU-Töpfen. Die vorläufige Einigung 
hat, wie der Kommissionsvorschlag und die Po-
sitionen der anderen Insitutionen, keine zusätz-
lichen Gelder bereitgestellt. Stattdessen setzt 
der Net Zero Industry Act auf eine größere Be-
teiligung der Mitgliedstaaten in Form von staat-
liche Beihilfen sowie von privaten Investoren. 
Beides ist zwar für eine effektive Förderung der 
grünen Technologien notwendig, aber gerade 
die staatlichen Beihilfen können zu einer Frag-
mentierung des EU-Binnenmarkts im Hinblick 
auf die für den grünen Wandel notwendigen 
Technologien führen. Die Bereitstellung von EU-
Geldern wäre für den Ausbau notwendig gewe-
sen. So muss bezweifelt werden, ob der Net Zero 
Industry Act die in ihn gesetzten Erwartungen  
erfüllt und tatsächlich zur Stärkung der EU im 
Bereich der grünen Technologien und zum 
Wandel der EU in eine klimaneutrale Wirtschaft 
entscheidend beitragen kann.  

Enttäuscht wurde der BDE auch vom Kom-
promiss bei den Genehmigungsverfahren. An 
Stelle von kürzeren Fristen, die das Europäische 
Parlament gefordert hatte, einigte man sich auf 
18 und 12 Monate – was die Ansiedlung von 
Net-Zero-Technologies in der EU beeinträchti-
gen wird. Aus Sicht des BDE wäre, gerade um 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Vergleich 
zu anderen Standorten zu verbessern, eine 
Entbürokratisierung und die merkliche Verkür-
zung der Genehmigungsverfahren notwendig 
gewesen.  

Zeitplan
•  Abstimmung im Plenum: voraussichtlich am 11. April 2024  
•  Abstimmung im Rat: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024  
•  Finaler Rechtsakt: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 (laufende Legislaturperiode)
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Vorläufige Einigung bei der neuen Ökodesign- 
Verordnung 

Hintergrund 
Bereits im März 2022 legte die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag für eine revidierte 
Ökodesign-Verordnung vor, in dem zukünftig 
für nahezu alle Produktgruppen Designkrite-
rien für eine verbesserte Haltbarkeit, Wieder-
verwendung, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit 
sowie Energie- und Ressourceneffizienz fest-
gelegt werden sollen. Europäisches Parlament 
und der Rat der Europäischen Union hatten 
seit Mitte des letzten Jahres über den Verord-
nungsentwurf verhandelt; am 5. Dezember 
2023 erzielten sie eine Einigung. Kurze Zeit 
später, am 11. Januar 2024, wurde der Text 
dann im federführenden Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments angenommen und 
wartet nun auf die formelle Bestätigung durch 

das Plenum des Europaparlaments und den Rat 
der Mitgliedstaaten. 

Wesentlicher Inhalt 
Die neue Verordnung ersetzt die Ökodesign-
Verordnung von 2005, die primär auf Energie-
effizienz von Elektrogeräten fokussiert war. Nun 
sollen durch Ökodesignkriterien die Energie- 
und Ressourceneffizienz, Haltbarkeit, Reparier-
barkeit und Recyclingfähigkeit von nahezu allen 
Produkten verbessert und die Kreislaufwirt-
schaft somit gefördert werden. Ausgenom-
men sind lediglich Lebens- und Futtermittel,  
Medizin (für Mensch und Tier), Pflanz- und  
Tierprodukte, sowie Fahrzeuge und Produk-
te der nationalen Sicherheit. Die konkreten 
Ökodesignanforderungen einschließlich der  
bereitzustellenden Informationen sollen für die 
verschiedenen Produktgruppen nach und nach 
in delegierten Rechtsakten durch die Europäi-
sche Kommission festgelegt werden   

Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kom-
mission hinsichtlich der delegierten Rechts-
akte wird in den ersten neun Monaten nach 
dem Inkrafttreten der Verordnung veröffent-
licht und anschließend regelmäßig aktualisiert. 
Zwar wird der Europäischen Kommission bei 
der Priorisierung von Produktgruppen generell 
freie Hand gelassen, jedoch haben sich Rat und 
Parlament auf eine Liste an Gütern geeinigt, für 
die so schnell wie möglich Ökodesignkriterien 
erlassen werden sollen. Dazu zählen folgende 
Produktgruppen: Eisen und Stahl, Aluminium, 
Textilien (Bekleidung und Schuhe), Möbel (inklu-
sive Matratzen), Reifen, Wasch- und Schmier-
mittel, Chemikalien, sowie datenverarbeitende 
Produkte und Elektronik. Der vorläufige Text der 
Verordnung legt auch fest, dass die ersten de-

Der Text der vorläufigen Einigung 

zur Ökodesign-Verordnung für 

nachhaltige Produkte wurde am 

19. Dezember 2023 veröffentlicht. 

© Nazrin Babashova, Unsplash

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0142/COM_COM(2022)0142_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0142/COM_COM(2022)0142_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/69109/st16723-en23.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/69109/st16723-en23.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/69109/st16723-en23.pdf
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legierten Rechtsakte frühestens zwölf Monate 
nach Inkrafttreten der Ökodesign-Verordnung 
angenommen werden dürfen.  

Darüber hinaus beinhaltet die vorläufige Eini-
gung ein Warenvernichtungsverbot für unver-
kaufte Kleidung und Schuhe. Unklar ist indes, 
ob das Warenvernichtungsverbot auch für 
Entsorgungsunternehmen wie z.B. Betreiber 
von thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
gilt. Im ursprünglichen Kommissionsentwurf 
war nur die Ermächtigung der Europäischen 
Kommission vorgesehen, durch delegierte 
Rechtsakte Warenvernichtungsverbote für  
bestimmte Produkte einzuführen, welche sich 
lediglich an Wirtschaftsteilnehmer richte-
te. Das Europäische Parlament führte in sei-
nen Änderungsanträgen in einem neuen Art. 
20a ein, ebenfalls an Wirtschaftsteilnehmer  
gerichtetes, unmittelbar geltendes Waren-
vernichtungsverbot für Kleidung und Schuhe 
ein. Da Entsorgungsunternehmen nicht unter 
die Definition des Begriffs „Wirtschaftsteil-
nehmer” fallen, wäre die Branche völlig  
unbetroffen gewesen.  

Jedoch ist in der vorläufigen Einigung der Be-
zug auf Wirtschaftsteilnehmer im Zusammen-
hang mit dem Warenvernichtungsverbot ent-
fallen. Somit könnte angenommen werden, 
dass das Warenvernichtungsverbot ganz all-

gemein für „jedermann” gilt. Dagegen spricht 
jedoch, dass sich die Berichtspflichten über 
vernichtete Waren und über Maßnahmen zur 
Vermeidung der Vernichtung von Waren wei-
terhin nur an Wirtschaftsteilnehmer richten 
(Erwägungsgrund (47), Art. 19a, Art. 20). Dazu 
zählen auch die Gründe für die Entsorgung von 
Erzeugnissen und gegebenenfalls Angabe,  
welche Ausnahme vom Warenvernichtungs-
verbot gemäß Artikel 20b Abs. 6 greift. Würden 
andere natürliche oder juristische Personen 
als die vom Begriff des Wirtschaftsteilnehmers 
umfassten Personen Adressaten des Waren-
vernichtungsverbotes sein, müssten sie auch 
den Berichtspflichten unterliegen. Zudem re-
gelt Art. 20a Abs. 3, dass Wirtschaftsteilneh-
mer, die nicht dem Warenvernichtungsverbot 
unterliegen, keine unverkaufte Ware entsorgen 
oder an Dritte weitergeben dürfen, um sie zu 
vernichten und so das Verbot zu umgehen.  

Prinzipiell gilt das Warenvernichtungsverbot  
zwei Jahre nach Inkrafttreten der Ökodesign- 
Verordnung, allerdings wurden KMUs längere 
Übergangsphasen zugestanden und Kleinst- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unternehmen vollständig ausgenommen. 
Überdies wurde die Europäische Kommission 
mit der Befugnis ausgestattet, nach einer Be-
urteilung weitere Produktgruppen in das Wa-
renvernichtungsverbot mitaufzunehmen.

 Mitarbeiter- Jahresumsatz/ Einführung des Waren-
 anzahl Gesamtbilanz vernichtungsverbot
   
Unternehmen > 250 > 50 Mio. Euro 2 Jahre nach Inkrafttreten der
  ≤ 43 Mio. Euro Ökodesign-Verordnung

Mittleres < 250 ≤ 50 Mio. Euro 6 Jahre nach Inkrafttreten der 
Unternehmen  ≤ 43 Mio. Euro Ökodesign-Verordnung

Kleines Unternehmen < 50 ≤ 10 Mio. Euro Ausgenommen
 

Kleinstunternehmen  < 10 ≤ 2 Mio. Euro  Ausgenommen



E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  25 

Zeitplan 
•  Abstimmung im Plenum: erstes Halbjahr 2024 
•  Abstimmung im Rat: erstes Halbjahr 2024 
•  Durchführungs-/delegierte Rechtsakte: erstes Halbjahr 2025 

Die revidierte Verordnung fördert zusätzlich das 
ökologische öffentliche Beschaffungswesen. 
Hier darf die Europäische Kommission in Form 
von Durchführungsrechtsakten technische 
Spezifikationen, Zuschlagskriterien, Bedingun-
gen für die Auftragsausführung oder Zielvorga-
ben bestimmen. Allerdings dürfen gleichzeitig 
keine unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

Schlussendlich wird auch hier, wie in vielen an-
deren Dossiers, ein digitaler Produktpass ein-
geführt. Darin sollen neben generellen Pro-
duktinformationen für den Konsumenten 
beispielsweise auch Entsorgungsanweisungen 
aufgeführt werden. 

Bewertung 
Der BDE begrüßt die weitreichenden ökolo-
gischen Produktstandards, die verabschiedet 
werden sollen. Wenngleich es sich hier um den 
Rechtsrahmen und noch nicht die konkreten 
Ökodesignanforderungen für die Produktgrup-
pen handelt, wird hiermit der Grundstein gelegt. 
Zudem werden insbesondere die verbindlichen 
Vorgaben für nachhaltige öffentliche Beschaf-
fung den Sekundärrohstoffmarkt entscheidend 
fördern.  

Der Verband sieht die Verlagerung von Re-
gelungen aus dem eigentlichen Rechtsakt in 
delegierte Rechtsakte grundsätzlich äußerst 
kritisch, da so – auch wenn die Europäische 
Kommission vor dem Erlass delegierter Rechts-
akte sowohl Stakeholder konsultieren als auch 
eine Folgenabschätzung erstellen muss – die 

Entscheidungsprozesse intransparent werden 
und ein demokratisches Legitimationsdefizit 
entsteht. In diesem Fall erscheint die sukzes-
sive Regelung der Ökodesignanforderungen 
der verschiedenen Produktgruppen durch de-
legierte Rechtsakte jedoch sachgerecht, da die 
Verordnung durch Detailregelungen für einzel-
ne Produkte und Produktgruppen völlig über-
frachtet würde und auch nicht für alle Produkte 
und Produktgruppen zum Zeitpunkt ihres Er-
lasses die Ökodesign-Anforderungen festge-
legt sein können. Es ist allerdings für eine mög-
lichst umfassende Beteiligung der Stakeholder 
an der Entwicklung der delegierten Rechtsakte 
Sorge zu tragen. 

Die Einführung eines Warenvernichtungs-
verbots, wenn auch vorläufig in begrenztem 
Umfang, sieht der BDE ebenfalls äußerst kri-
tisch. Das liegt zum einen an der grundsätz-
lich unklaren Rechtslage im Hinblick auf die 
Einbeziehung von Entsorgungsunternehmen 
in das allgemeine Warenvernichtungsverbot. 
Zum anderen besteht auch die Gefahr, dass 
eine Verantwortungsverlagerung von den vom  
Warenvernichtungsverbot erfassten Herstel-
lern und Händlern auf die Entsorgungsunter-
nehmen erfolgt, indem diesen die Waren zur 
weiteren “Verwendung” überlassen werden. 
Der zur Verhinderung einer Umgehung des 
Warenvernichtungsverbotes gedachte Art. 20a 
Abs. 3 vermag diese Fallkonstellation nicht zu 
verhindern, da er sich nur an Wirtschaftsbetei-
ligte richtet und somit eine Vernichtung durch 
Entsorgungsunternehmen nicht erfasst. 
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Vorläufige Einigung bei der Bauprodukte- 
verordnung 

Hintergrund 
Bereits Ende März 2022 legte die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag für eine revidier-
te Bauprodukteverordnung (Construction Pro-
ducts Regulation, CPR) vor, in der die harmoni-
sierten Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten in der EU angepasst werden 

sollten. Das Europäische Parlament und der Rat 
der Mitgliedstaaten verhandelten seit Juli des 
letzten Jahres über den Verordnungsentwurf 
und erzielten am 13. Dezember 2023 einen 
Kompromiss. Am 01. Februar 2024 wurde der 
Text der vorläufigen Einigung veröffentlicht 
und kurze Zeit später, am 13. Februar 2024, im 
federführenden Binnenmarktausschuss ange-
nommen. Die revidierte Verordnung erwartet 
nun die formelle Bestätigung durch das Plenum 
des Europaparlaments und die Mitgliedstaaten 
im Rat der EU.   

Wesentlicher Inhalt 
Die Bauprodukteverordnung zielt darauf ab, die 
gegenseitige Anerkennung von Bauproduk-
ten in der gesamten EU zu erleichtern und die 
Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit dieser 
zu gewährleisten. Dafür müssen noch verbind-
liche Standards geschaffen werden. Zu diesem  
Zweck wird die Europäische Kommission  
Normungsaufträge an europäische Nor-
mungsinstitute geben, die die Leistungsan-
forderungen für Bauprodukte oder Produkt-
familien spezifizieren sollen. Da diese Normen 
nicht verbindlich sind, wird die Europäische 
Kommission sie im Anschluss durch den  
Erlass entsprechender Durchführungsrechts-
akte bindend machen. Hier hat sie die Möglich-
keit, Normen, die nicht alle Aspekte ausreichend 
umfassen oder Standards nicht entsprechen, 
nur partiell anzunehmen oder diese um eige-
ne Bestimmungen zu ergänzen. Sollten die  
Normungsinstitute Normungsaufträge der 
Europäischen Kommission ablehnen oder  
Normen nicht schnell genug vorgelegt werden, 
kann die Kommission alternativ harmonisierte 
technische Spezifikationen erlassen. Beide, die 
Normen und die harmonisierten technischen 

Der Text der vorläufigen Einigung 

der revidierten Bauprodukte- 

verordnung wurde am 01. Februar 

2024 von der EU veröffentlicht. 
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5762-2024-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5762-2024-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5762-2024-REV-1/en/pdf
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Spezifikationen, werden unter anderem Nach-
haltigkeits- und Recyclinganforderungen fest-
legen, die neben Langlebigkeit, Energie- und 
Ressourceneffizienz, Reparierbarkeit, Wieder-
verwendungsmöglichkeiten auch die Recy- 
clebarkeit und den Rezyklateinsatz umfassen 
können. 

Für die Normungsaufträge sowie das Design 
der harmonisierten technischen Spezifikatio-
nen durch die Europäische Kommission legt der 
Text der vorläufigen Einigung einen verpflich-
tenden Stakeholderaustausch fest. Dafür wird 
die mit Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
Vertretern der Europäischen Normungsinsti-
tute und europäischen Interessenverbänden 
besetzte CPR Acquis Expert Group gegründet. 
Konsultiert werden soll die Expertengruppe 
hinsichtlich des Arbeitsprogramms der Euro-
päischen Kommission, der Normungsaufträge 
sowie für die harmonisierten technischen Spe-
zifikationen.  

Zusätzliche Umweltverpflichtungen für Her-
steller, wie sie der Kommissionsvorschlag  
vorgesehen hatte, wurden nicht in die vorläufige 
Einigung aufgenommen. Art. 22, der Hersteller 
dazu verpflichtet hätte, recycelbare Materialien 
zu bevorzugen und einen Mindestrezyklatein-
satz einzuführen, wurde aus dem Gesetzestext 
vollständig entfernt. 

Um insbesondere den Markt für nachhaltige 
und recycelte Baustoffe zu fördern, werden in 
der vorläufigen Einigung verbindliche Regelun-
gen für die ökologische öffentliche Beschaf-
fung eingeführt. Dafür erhält die Kommission 
die Befugnis, in delegierten Rechtsakten tech-
nische Spezifikationen oder Auswahlkriterien 
für die öffentliche Auftragsvergabe festzule-
gen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Mitglied-
staaten können von den Vorgaben abweichen, 

wenn es keine geeigneten Angebote gibt oder 
die Kosten unverhältnismäßig hoch wären,  
beispielsweise bei einer Kostensteigerung 
von über 10%. Darüber hinaus wurde auch die  
Einführung eines Digitales Produktpasses be-
schlossen. 

 
Bewertung
Primär werden die nachgeschärften Nachhal-
tigkeitskriterien, die in die Leistungsanforde-
rungen integriert werden sollen, die Recycling-
industrie an entscheidender Stelle fördern. Der 
explizite Bezug auf Wiederverwendungsmög-
lichkeiten, Recyclebarkeit und Rezyklateinsatz 
wurde vom BDE seit geraumer Zeit gefordert 
und die Umsetzung ins EU-Recht beweist, 
dass auch die EU erkannt hat, wie wichtig sol-
che Anforderungen für eine Kreislaufwirtschaft 
im Bausektor sind. Dass darüber hinaus auch 
ein Stakeholderaustausch, unter anderem mit 
der Recyclingwirtschaft, verbindlich eingeführt 
wird, befürwortet der BDE ebenfalls. Das wird 
die Normen und die harmonisierten techni-
schen Spezifikationen praxistauglich und funk-
tionaler gestalten, aber auch das  Demokratie-
defizit der EU aktiv verringern. 

Ausgesprochen negativ bewertet der BDE hin-
gegen die Streichung des Art. 22. An dieser 
Stelle hätte die EU die Möglichkeit gehabt, die 
Hersteller über die reinen Produktanforderun-
gen hinaus dazu zu verpflichten, dem Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft zu folgen und somit 
Wiederverwendungsmöglichkeiten, die Recy-
clebarkeit und den Rezyklateinsatz zu fördern. 
Dies hätte auch dazu beigetragen, das Ver-
trauen in Recyclingbauprodukte im Markt aus-
zubauen. Leider hat sich die EU gegen eine 
solche Verstärkung entschieden. Damit fehlt es 
an einem wichtigen Anreiz für die Hersteller von 
Bauprodukten, Rezyklate zu verwenden, was 
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wiederum zu Investitionen in das Recycling ge-
führt und die Kreislaufwirtschaft gestärkt hätte. 

Was die verbindlichen Vorgaben für die ökolo-
gische öffentliche Beschaffung betrifft, wurden 
nicht alle Erwartungen des BDE erfüllt. Obwohl 
es nun bindende Kriterien für eine nachhaltige  
öffentliche Beschaffung geben soll, werden diese  
durch übermäßig großzügige Ausnahmere-
gelungen untergraben. Zwar stellt die Revision 
an dieser Stelle grundsätzlich einen Fortschritt 
dar, jedoch hätte die Umsetzung konsequenter  
erfolgen sollen. 

Zeitplan 
•  Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments: voraussichtlich noch im März 2024 
•  Abstimmung im Rat der Mitgliedsstaaten: erstes Halbjahr 2024 
•  Finaler Rechtsakt: die Verordnung tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der  
    Europäischen Union in Kraft 
•  Durchführungs-/delegierte Rechtsakte: ab 2025
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Hintergrund 
Die Europäische Kommission hat am 22. März 
2023 ihren Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Begründung ausdrücklicher umweltbezogener 
Angaben (Green Claims Richtlinie) vorgelegt 
(siehe Europaspiegel Juni 2023). Die Richtli-
nie soll dem Verbraucherschutz dienen, indem 
sie Unternehmen verpflichtet, faktenbasierte, 
vergleichbare Nachweise für Umweltaussagen 
vorzulegen, bevor sie Umweltaussagen wie 
z.B. „klimaneutral“ auf ihre Produkte schreiben 
dürfen. Dadurch soll das Greenwashing von Pro-
dukten verhindert und es dem Konsumenten 
ermöglicht werden, eine informierte Entschei-
dung beim Einkauf zu treffen.

Wesentliche Inhalte und aktuelle 
Entwicklungen 
Die zwei federführenden Ausschüsse des Eu-
ropäischen Parlaments, der Umweltausschuss 
und der Binnenmarktausschuss, haben den ge-
meinsamen Berichtsentwurf der Berichterstat-
ter, Andrus Ansip (Renew Europe, Estland) und 
Cyrus Engerer (S&D, Malta), um weitere Än-
derungsanträge zum Kommissionsvorschlag  
ergänzt und den Bericht am 14. Februar 2024 
angenommen.  

In großen Teilen stimmt der Bericht der Aus-
schüsse mit dem Vorschlag der Europäischen 
Kommission überein. Trotz einiger Änderungs-
anträge, die vorgeschlagen haben, den Gel-
tungsbereich der Richtlinie zu erweitern oder 
einzuschränken, haben sich die Gremien darauf 
geeinigt, lediglich Kleinstunternehmen von den 
Nachweispflichten auszuschließen. Das betrifft 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
maximal 2 Millionen EUR und höchstens 10 Mit-
arbeitern. Auch Änderungsanträge, die die Re-
geln auf nicht-schriftliche Aussagen, beispiels-
weise gesprochene Werbung, und implizite 
Umweltaussagen ausdehnen wollten, wurden 
nicht in den Bericht aufgenommen. 

Weitere Änderungen umfassen die Einführung 
eines Stakeholderforums, das Wirtschaftsak-
teure wie Händler, Branchenvertreter, NGOs 
und Akademiker in die Arbeit der Europäischen 
Kommission zur Green Claims Richtlinie einbin-
den soll. Das Konsultationsforum muss laut Be-
richt der Ausschüsse für das Arbeitsprogramm, 
delegierte Rechtsakte und alle Änderungen an 
bestehenden Bestimmungen herangezogen 
werden. 

Die Ausschüsse erweiterten außerdem die 

Die beiden Ausschüsse  des  

Europäischen Parlaments fordern  

in ihrem Bericht entscheidende  

Änderungen der Green Claims 

Richtlinie. 

Umwelt- und Binnenmarktausschüsse verab- 
schieden den Bericht zur Green Claims Richtlinie
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Informationspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf die Recyclingfähigkeit und den Re-
cyclinganteil eines Produkts sowie die Art und 
Weise der Entsorgung.  

Des Weiteren haben sich die Gremien auf einen 
Kompromiss bezüglich einer Konformitätsver-
mutungen geeinigt, welche es Unternehmen 
ermöglichen würde, den langwierigen Zerti-
fizierungsprozess für ihre Umweltaussagen 
zu umgehen, sofern die Umweltaussagen auf  
bestimmten Berechnungsmethoden und Stan-
dards beruhen. Die Einführung eines solchen 
Verfahrens liegt im Ermessen der Europäischen 
Kommission. 
 

Bewertung
Der BDE bewertet die Entscheidung der Aus-
schüsse, die Ausnahmen von der Green Claims 
Richtlinie gemäß dem Kommissionsvorschlag 
zu begrenzen, positiv. Angesichts von Ände-
rungsanträgen, die sowohl eine Ausweitung 
als auch eine Verringerung der Ausnahmen 
vorschlugen, haben sich die Ausschüsse für 
einen vernünftigen Mittelweg entschieden. Al-
lerdings betrachtet der BDE den Kompromiss 
hinsichtlich der Konformitätsvermutung eher 
negativ. Da eine Konformitätsvermutung eine 
individuelle Überprüfung der Umweltaussa-
gen für Produkte umgeht, besteht selbst bei 
strengen Berechnungsmethoden und Stan-
dards der Europäischen Kommission weiterhin 

die Möglichkeit von Greenwashing. Der Zerti-
fizierungsmechanismus für Umweltaussagen 
sollte daher nicht nur bei Unternehmen jeder 
Größe, sondern auch bei allen Umweltaussa-
gen angewandt werden. Der Bericht überlässt 
es jedoch der Europäischen Kommission, eine 
Konformitätsvermutung einzuführen, was der 
BDE beanstandet. Ebenso negativ bewertet 
der Verband, dass nicht-schriftliche Aussagen, 
beispielsweise gesprochene Werbung, und im-
plizite Umweltaussagen nicht unter die Richt-
linie fallen sollen. Umweltaussagen in dieser 
Form können eine große Reichweite haben und 
die Verbraucher maßgeblich beeinflussen, etwa 
im Rahmen der Werbung.  

Der BDE begrüßt hingegen den verpflichten-
den Stakeholderaustausch für das Arbeits-
programm, alle delegierten Rechtsakte sowie 
jegliche Änderungen an bestehenden Bestim-
mungen. Dadurch wird es den Marktteilneh-
mern ermöglicht, auf praktische Probleme bei 
der Umsetzung von Regeln hinzuweisen und 
das Demokratiedefizit zu verringern. 

Darüber hinaus unterstützt der BDE die Erwei-
terung der Informationspflichten. Oft werden 
Produkte nicht im Kreislauf geführt, da Ver-
braucher nicht ausreichend über die richtige 
Entsorgung informiert sind. Die zusätzlichen 
Pflichten tragen zu einer besseren Entsorgung 
bei und stärken somit die Kreislaufwirtschaft. 

Zeitplan 
•  Abstimmung im Plenum: 11. bis 14. März 2024 
•  Allgemeine Ausrichtung des Rats: voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 (in der  
    kommenden Legislaturperiode; die Green-Claims-Richtlinie ist keine Priorität der  
    belgischen Ratspräsidentschaft) 
•  Finaler Rechtsakt: voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025 
•  Umsetzung in nationales Recht: 18 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie
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Vorläufige Einigung bei der Right to Repair  
Richtlinie

Hintergrund  
Die Europäische Kommission legte am 22. März 
2023 einen Vorschlag für die Richtlinie „Recht 
auf Reparatur“ (Right to Repair) vor. Diese soll 
die systematische Reparatur von defekten 
Geräten erleichtern, beispielsweise durch die 
Herstellerverpflichtung Reparaturanleitungen 
und Ersatzteile Dritten einfacher zugänglich 
zu machen. Die Trilogverhandlungen zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem Rat der 
EU wurden am 02. Februar 2024 abgeschlos-
sen. Die formale Bestätigung des Richtlinien-
textes läuft bereits, da der federführende Bin-
nenmarktausschuss ihn am 14. Februar 2024 
bestätigte. Allerdings wird noch auf die offizielle 
Annahme durch das Plenum des Europäischen 
Parlaments und den Rat gewartet.  

Wesentliche Inhalte und aktuelle  
Entwicklungen  
Die Kernforderung der Richtlinie ist, dass der 
Hersteller eine Reparatur bei Mangelhaftigkeit 
oder Alter der verkauften Ware nicht mehr auf-
grund von Unwirtschaftlichkeit verweigern darf. 

Allein wenn es rechtlich oder physisch nicht 
mehr möglich ist, eine Instandsetzung vorzu-
nehmen, darf der Hersteller die Reparatur ver-
weigern. Ein wirksames Recht auf Reparatur für 
Verbraucher soll zudem durch einen erleichter-
ten Zugang zu Produktinformationen, Ersatz-
teilen sowie einer Reparaturinfrastruktur ge-
währleistet werden.

Der Anwendungsbereich der Richtlinie wird, 
wie im Kommissionsvorschlag vorgesehen, auf 
Haushaltsgeräte wie z.B. Waschmaschinen, 
Geschirrspüler und elektronische Bildschirme 
beschränkt. Die Erweiterung um Handys und 
Tablets, die das Europäische Parlament gefor-
dert hatte, konnte sich in den Trilogverhandlun-
gen nicht durchsetzen. Für die Aufnahme wei-
terer Produkte soll die Europäische Kommission 
stattdessen Reparierbarkeitsanforderungen 
in der Ökodesign-Verordnung (siehe Bericht 
in diesem Europaspiegel) festlegen. Anschlie-
ßend würden diese Produkte dann in der Right 
to Repair Richtlinie ergänzt, damit nicht nur das 
Produktdesign die Reparierbarkeit gewährleis-
tet, sondern die Hersteller auch den Zugang zu 

Am 02. Februar 2024 haben die 

europäischen Institutionen die  

Trilogverhandlungen für die Right 

to Repair Richtlinie abgeschlossen.

© Pixabay

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6461-2024-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6461-2024-INIT/en/pdf
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den notwendigen Ersatzteilen und Reparatur-
anleitungen ermöglichen müssen. 

Abweichend vom Kommissionsvorschlag, der 
einen Vorrang der Reparatur bei Mangelhaftig-
keit einer Ware vorsah, haben sich der Rat und 
das Europäische Parlament auf eine Gleich-
wertigkeit zwischen Reparatur und Ersatzliefe-
rung geeinigt. Sollte ein Produkt allerdings vom 
Hersteller in der Laufzeit der Garantie repariert 
werden, verlängert sich auch die Garantie um 
12 Monate.

Bewertung  
Der BDE begrüßt die schnellen Verhandlungen 
sowie das gute Ergebnis, das insbesondere die 
geltende Abfallhierarchie untermauert. Abfall-
vermeidung, die höchste Stufe,  ist essenziell 
für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. 
Die Right to Repair Richtlinie leistet dazu einen 
erheblichen Beitrag, indem Produkte reparier-
bar und dadurch langlebiger werden. Vornehm-
lich das Verbot von Praktiken, die eine Reparatur 
verhindern – beispielsweise durch eingeklebte 
Batterien –, wird es dem Verbraucher ermög-
lichen, Reparaturen vermehrt in Anspruch zu 
nehmen und so unnötigen Abfall zu vermeiden.  
Bei der Gleichstellung von Ersatz und Repara-
tur hat der BDE hingegen Bedenken. Während 

die Gleichstellung grundsätzlich dem Verbrau-
cherschutz dient, da der Ersatz unzulängliche 
(Reparatur-)Wartezeiten verhindert und inso-
fern begrüßenswert erscheint, kann sie dem 
Ziel der Abfallvermeidung zuwiderlaufen. Der 
Umsetzung der neuen Richtlinie müssen da-
her sorgfältige Abwägungen vorausgehen, die 
sowohl dem Verbraucherschutz als auch der 
Einhaltung der Abfallhierarchie durch Abfallver-
meidung zuträglich sind. 

Zeitplan 
•  Abstimmung im Plenum: vorausichtlich im April 2024
•  Finaler Rechtsakt: voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 (laufende Legislaturperiode) 
•  Inkrafttreten der Richtlinie: 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der  
    Europäischen Union
•  Umsetzung in nationales Recht: 18 Monate ab Inkrafttreten
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Revision der Industrieemissionsrichtlinie –  
Umweltausschuss des Europäischen Parlaments 
bestätigt vorläufige Einigung 

Hintergrund 
Die Industrieemissionsrichtlinie ist das euro-
päische Rahmenwerk für die Regulierung von 
Emissionen durch Industrieanlagen. Sie regelt 
unter anderem die Genehmigungsbedürftigkeit 
von Industrieanlagen mit dem Ziel, Umweltver-
schmutzungen möglichst zu vermeiden und in 
jedem Falle zu verringern. Vor dem Hintergrund 
des European Green Deal veröffentlichte die Eu-
ropäische Kommission am 5. April 2022 einen 
Vorschlag zur Überarbeitung der IED, um diese 
den Zielen des Green Deals (verstärkter Schutz 
der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU) anzupassen. 

Nach einem langen Gesetzgebungsverfahren 
mit zahlreichen in den zuständigen Ausschüs-
sen des Europäisches Parlaments eingebrach-
ten Änderungsanträgen sowie umfangreichen 
Verhandlungen, einigten sich die Verhand-
lungsführer von Europäischem Parlament und 
Rat Ende letzten Jahres vorläufig auf einen 
Kompromiss für eine überarbeitete Richtlinie. 
Mit der neuen Industrieemissionsrichtlinie wird 
das bisherige System grundlegend verändert. 
Neben der Ausweitung des Anwendungsbe-
reiches auf zahlreiche neue Industrieanlagen, 
insbesondere zur Tierhaltung, enthält die neue 
IED umfangreiche Neuregelungen, welche die 
gesamte europäische Industrie betreffen – 
nicht zuletzt die Entsorgungsbranche.

Der Umweltausschuss (ENVI) des Europäischen Parlaments hat im  

Rahmen einer Abstimmung am 11. Januar 2024 die vorläufige Einigung 

über den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Revision der  

Industrieemissionsrichtlinie (Industrial Emissions Directive – IED) mit 

großer Mehrheit bestätigt. Ende letzten Jahres hatten sich die Verhand-

lungsführer von Rat, Parlament und Kommission im Rahmen der Trilog-

verhandlungen bereits vorläufig (informell) über die neue IED geeinigt. 

Damit müssen nunmehr lediglich noch das Plenum des Parlaments sowie 

der Rat der EU der Einigung förmlich zustimmen, damit die überarbeitete 

Richtlinie noch im ersten Halbjahr 2024 in Kraft treten kann.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16939-2023-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
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Wesentliche Inhalte der vorläufigen 
Einigung 

Änderung der Deponierichtlinie 
Die Revision der IED umfasst eine teilweise 
Änderung der Deponierichtlinie (siehe Europa-
spiegel Juni 2023 und Oktober 223). Demnach 
werden die technischen Anforderungen an den 
Betrieb von Deponien aus der Deponierichtli-
nie ausgegliedert und zukünftig in der IED ge-
regelt. In Zukunft werden somit gemäß der IED 
Schlussfolgerungen zu den „besten verfügba-
ren Techniken“ (BVT-Schlussfolgerungen) für 
Abfalldeponien angenommen.  

Die für die Industrieemissionsrichtlinie maß-
geblichen besten verfügbaren Techniken 
(BVT) werden im Rahmen eines umfassen-
den Wissens- und Informationsaustausches 
zum aktuellen Stand der Technik zwischen der 
Europäischen Kommission, den EU-Mitglied-
staaten, Nicht-Regierungsorganisationen und 
der Industrie ermittelt. Dieser Austausch ist  
allgemein bekannt als sogenannter „Sevil-
la-Prozess“. Die Ergebnisse dieses Prozesses 
werden sodann in sogenannten BVT-Merkblät-
tern zusammengefasst, welche ihrerseits ver-
bindliche Vorgaben (BVT-Schlussfolgerungen) 
für die EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich von der  
Industrie einzuhaltender Emissionsbandbrei-
ten enthalten.  

Zusammenfassend ergibt sich infolge dieser 
Gesetzesänderung für die EU-weite Deponie-
rung ein Regelungssystem bestehend aus zwei 
Rechtsakten: der IED einerseits im Hinblick auf 
die technischen Anforderungen an Deponien 
und der Deponierichtlinie andererseits im Hin-
blick auf alle weiteren in Zusammenhang mit 
der Deponierung von Abfällen einzuhaltenden 
Vorschriften.  

Abschaffung der Emissionsbandbreiten 
Die vorläufige Einigung von Europäischen  
Parlament und Rat sieht eine Änderung des 
Kommissionsvorschlages hinsichtlich der künf-
tigen verpflichtenden Einhaltung niedrigster 
möglicher Emissionsgrenzwerte vor (Art. 15 
Abs. 3 IED neu). Nach dem aktuell geltenden 
Recht müssen sich die Emissionen von Indus-
trieanlagen innerhalb festgelegter Emissions-
bandbreiten befinden, was dem sogenannten 
„integrierten Ansatz“ entspricht, welchem 
die IED zugrunde liegt. Hiernach werden die 
verschiedenen verfügbaren Techniken zu-
sammengetragen und deren unterschiedli-
che Emissionen betrachtet. Aus deren Mitte 
werden dann die Emissionsbandbreiten in den 
BVT-Schlussfolgerungen festgeschrieben. Die  
BVT im Sinne der IED umfassen diejenigen 
Techniken, die sowohl die beste Basis für Emis-
sionswerte bilden als auch hinsichtlich ihrer 
Praxistauglichkeit wirtschaftlich verfügbar und 
in der Umsetzung verhältnismäßig sind. 

Der Kommissionsvorschlag sah vor, die Emis-
sionsbandbreiten abzuschaffen und den jeweils 
niedrigsten Emissionswert zur verpflichten-
den Maßgabe für Anlagen vorzuschreiben. Die  
vorgeschlagene Neuregelung wurde nun in 
ihrem Wortlaut abgeschwächt und die Geltung 
neuer Emissionsgrenzwerte wurde zeitlich 
nach hinten verschoben. Zunächst soll die zu-
ständige Behörde neue Emissionsgrenzwerte 
am untersten Ende der Bandbreite nur dann 
bestimmen können, wenn zuvor neue BVT-
Schlussfolgerungen veröffentlicht wurden.  
Soweit aufbauend auf diesen BVT-Schlussfolg-
erungen bestehende Anlagengenehmigungen 
überprüft werden, legt die zuständige nationale 
Behörde gleichzeitig die strengsten erreichba-
ren Emissionsgrenzwerte für die betreffende 
Anlage fest. Hierbei hat die Behörde die best-
mögliche Gesamtleistung der betreffenden 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106


E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  35 

Anlage unter normalen Betriebsbedingungen 
unter Berücksichtigung der gesamten Emis-
sionsbandbreiten zu beachten, was eine Ände-
rung im Vergleich zum Kommissionsvorschlag 
darstellt. 

Keine verpflichtende Veröffentlichung  
von Anlagengenehmigungen 
Die Verhandlungsführer von Rat, Parlament und 
Europäischer Kommission haben sich gegen 
eine verpflichtende Veröffentlichung umfas-
sender Zusammenfassungen von Anlagenge-
nehmigungen entschieden, welche im Kom-
missionsvorschlag vorgesehen war. Der Rat 
hatte sich in seiner Allgemeinen Ausrichtung, 
wie von BDE und BDI gefordert, für die vollstän-
dige Löschung dieser Vorschrift (Art. 5 Abs. 4) 
eingesetzt. Somit konnte sich der Rat letztlich 
mit seiner Position durchsetzen. 

Verpflichtende Einführung von Umwelt- 
managementsystemen 
Sämtliche Industrieanlagen werden künftig  
verpflichtend ein Umweltmanagementsystem 
einführen müssen (Art. 14a neu). Das Um-
weltmanagementsystem soll umweltpoliti-
sche Ziele für die fortlaufende Verbesserung 
der Umweltleistung und der Anlagensicher-
heit beinhalten. Diese Ziele umfassen etwa 
Maßnahmen zur Optimierung der Nutzung 
von Ressourcen und der Wasserwiederver-
wendung sowie Maßnahmen, um die Verwen-
dung gefährlicher Stoffe zu vermeiden oder 
zu mindern. Auch wird verpflichtender Teil der 
Umweltmanagementsysteme die Einführung 
eines ebenfalls neuen Transformationsplanes 
sein. Der Transformationsplan soll Informatio-
nen zum Beitrag der jeweiligen Anlage für den 
Aufbau einer nachhaltigen, sauberen, kreislauf-
orientierten, ressourceneffizienten und klima-
neutralen Wirtschaft bis 2050 enthalten.  

Bewertung 
Der BDE kritisiert ausdrücklich die mit der Re-
vision der IED vollzogene Änderung der De-
ponierichtlinie. Die größte Quelle von Methan-
emissionen im Abfallsektor ist die Deponierung 
fester Siedlungsabfälle mit einem Anteil von 
80%1. Methan ist der zweitgrößte Verursacher 
der globalen Erwärmung und ein Treibhaus-
gas, das 28 Mal stärker wirkt als Kohlendioxid2.
Allein diese Zahlen verdeutlichen, weshalb die 
Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle 
innerhalb der EU spätestens bis 2030 verboten 
werden muss. Indem jedoch die technischen 
Anforderungen an die Deponierung zukünf-
tig in der Industrieemissionsrichtlinie geregelt 
werden, wird nicht nur ein zentraler Regelungs-
bereich aus der Deponierichtlinie herausge-
gliedert, was eine unsystematische Doppel-
regulierung in Industrieemissionsrichtlinie und 
Deponierichtlinie zur Folge hat. Viel mehr noch 
wird durch die Bestimmung neuer technischer 
Anforderungen an Deponien für unbehandelte 
Siedlungsabfälle als beste verfügbare Tech-
niken das falsche Signal gesendet, dass die  
Deponierung eine gute Art der Abfallbehand-
lung darstelle. 

Hiervon abgesehen ist der Inhalt der vorläufi-
gen Einigung jedoch insgesamt als eine Ver-
besserung im Vergleich zum Kommissions-
vorschlag zu bewerten. Was die Abschaffung 
der Emissionsbandbreiten angeht, ist begrü-
ßenswert, dass die zuständige Behörde neue 
Emissionsgrenzwerte am untersten Ende der 
Bandbreite zumindest nur dann bestimmen 
kann, wenn zuvor neue BVT-Schlussfolgerun-
gen veröffentlicht wurden. Erfreulich ist auch, 
dass die Behörde bei der Bestimmung der 
untersten Emissionsgrenzwerte die bestmög-
liche Gesamtleistung der betreffenden Anlage 
unter normalen Betriebsbedingungen unter 
Berücksichtigung der gesamten Bandbreite der 
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BVT-assoziierten Emissionswerte zu beachten 
hat, was so ebenfalls im Kommissionsvorschlag 
nicht enthalten war. Gleichzeitig ist jedoch zu 
betonen, dass eine vollständige Löschung des 
vorgeschlagenen Art. 15 Abs. 3 und eine Bei-
behaltung des aktuellen Systems klar vorzugs-
würdig gewesen wären, um den integrierten 
Ansatz, welcher der IED zugrunde liegt, umzu-
setzen. 

Positiv ist die Streichung der von der Kommis-
sion in Art. 5 Abs. 4 vorgesehenen Veröffentli-
chung einer umfassenden Zusammenfassung 
erteilter Anlagengenehmigungen. Erfreulicher-
weise haben die Verhandlungsführer von Rat, 
Parlament und Europäischer Kommission er-
kannt, dass eine solche Veröffentlichung mit 
dem Schutz sensibler Daten der betroffenen 
Unternehmen sowie der Gewährleistung eines 
fairen Wettbewerbs nicht vereinbar ist. 

Zu kritisieren sind demgegenüber die Neure-
gelungen zu den verpflichtend einzuführen-
den Umweltmanagementsystemen und den 
Transformationsplänen. Ziel der Überarbeitung 
der Industrieemissionsrichtlinie war es auch, 
Verfahren zu beschleunigen und zu entbüro-
kratisieren. Die Regeln zu Umweltmanage-

mentsystemen haben jedoch das Gegenteil 
zur Folge: anstatt Verfahren zu erleichtern, 
werden diese erschwert, indem neue Nachwei-
se gefordert werden. Die Unternehmen haben 
bereits zahlreiche Nachweise nach anerkann-
ten Umweltmanagementsystemnormen – wie 
zum Beispiel ISO 140001 – zu erbringen. Dop-
pelte Berichtspflichten zu denselben Inhalten 
müssen zwingend vermieden werden. Bereits 
aufgrund anderweitiger Zertifizierungsnormen 
erbrachte Nachweise müssen im Rahmen der 
neu einzuführenden Umweltmanagemensys-
teme anerkannt werden. Hierauf ist im Rahmen 
der Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie in 
nationales Recht in besonderem Maße zu ach-
ten. 

 

1 European Environment Agency, Methane emissions in the EU: 
the key to immediate action on climate change, Methane in the 
waste sector in the EU. 
2 Massachusetts Institute of Technology News Office, Reducing 
methane emissions at landfills, 2 February 2022.

Zeitplan 
Nunmehr müssen noch das Plenum des Europäischen Parlaments sowie der Rat der EU die 
vorläufige Einigung über die Revision der Industrieemissionsrichtlinie formell bestätigen.  
•  Plenarabstimmung voraussichtlich zwischen dem 11.-13. März 2024 
Sodann soll auch der Rat zeitnah abstimmen, wobei hierfür noch kein Termin feststeht. Die  
überarbeitete Richtlinie wird anschließend 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt  
der Europäischen Union in Kraft treten. Mit ihrem Inkrafttreten wird den EU-Mitgliedstaaten 
schließlich ein  
Zeitraum von maximal 22 Monaten gewährt, um die überarbeitete Richtlinie in ihr nationales 
Recht umzusetzen.

https://www.eea.europa.eu/publications/methane-emissions-in-the-eu
https://www.eea.europa.eu/publications/methane-emissions-in-the-eu
https://news.mit.edu/2022/loci-methane-emissions-landfills-0202
https://news.mit.edu/2022/loci-methane-emissions-landfills-0202


E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  37 

Hintergrund 
Das Europäische Emissionshandelssystem 
(European Emission Trading System, EU ETS), 
ist einer der Grundpfeiler der Klimastrategie 
der Europäischen Union (siehe Europaspiegel  
Oktober 2023). Im Wesentlichen werden Un-
ternehmen durch eine Bepreisung von CO2-
Emissionen zur schrittweisen Emissionsre-
duktion gezwungen. Das Instrument wurde 
bereits 2003 entworfen und seitdem regelmä-
ßig modernisiert – zuletzt in 2023. Mit der Re-
vision gehen ebenfalls Überarbeitungen der zur  

Umsetzung von Detailregelungen erlassenen 
Durchführungsrechtsakte einher. 

Seit der Revision, die im Mai 2023 in Kraft trat, 
hat die Europäische Kommission zwei Durch-
führungsrechtsakte angepasst. Zunächst 
den Durchführungsrechtsakt für die Überwa-
chungs- und Berichtspflichten von Unterneh-
men, der mit Wirkung vom 20. November 2023 
die Vorgängerregelung ersetzt. Anschließend 
den Durchführungsrechtsakt für die kostenlo-
se Zuteilung von Emissionszertifikaten, der im 
Januar 2024 von der Europäischen Kommis-
sion angenommen wurde, aber noch nicht im 
Amtsblatt der Europäischen Union erschienen 
ist und deswegen auch noch nicht in Kraft ge-
treten ist (tritt am Tage seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt in Kraft).  

Aktuelle Entwicklungen

Durchführungsrechtsakt für die Überwa-
chungs- und Berichtspflichten 
Die thermische Abfallverwertung wurde zwar 
2023 nicht in den EU ETS aufgenommen,  
jedoch wurde der Europäischen Kommission 
die Aufgabe erteilt, in 2026 einen Bericht über 
eine mögliche Einbeziehung der thermischen 
Abfallverwertung in das europäische Emis-
sionshandelssystem zu erstellen. Für diesen 
Bericht benötigt die Europäische Kommis-
sion Daten, die über die Überwachungs- und 
Berichtspflichten gesammelt werden sollen.  
Daher musste der Durchführungsrechtsakt zu 
den Überwachungs- und Berichtspflichten an-
gepasst werden. Unternehmen, die Anlagen 
zur thermischen Abfallverwertung betreiben, 
müssen nun ab dem 1. Januar 2024 über ihre 
CO2-Emissionen berichten. 

Zwei Durchführungsrechtsakte, 

die die Überwachungs- und  

Berichtspflichten sowie die  

Zuteilung kostenloser Emissions-

zertifikate regeln, wurden von  

der Europäischen Kommission  

angenommen. 

EU-Emissionshandelssystem: Revidierte Durch-
führungsrechtsakte 

© Gerd_Altmann_Pixabay

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302122
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13861-EU-Emissionshandelssystem-EHS-Aktualisierung-der-Vorschriften-fur-die-kostenlose-Zuteilung_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13861-EU-Emissionshandelssystem-EHS-Aktualisierung-der-Vorschriften-fur-die-kostenlose-Zuteilung_de


E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  38 

Die jährlich ausgestoßenen Emissionen können 
entweder über eine auf Berechnung oder auf 
Messung basierende Methode ermittelt wer-
den. Diese werden je nach Anlagengröße an-
gepasst und sind für Anlagen der thermischen 
Verwertung die gleichen wie für herkömmliche 
Heizkraftwerke. Überdies wurde eine Frequenz 
für die durchzuführenden Analysen festgelegt. 
Bei unbehandelten festen Abfällen muss nach 
5.000 Tonnen behandelten Abfalls und min-
destens viermal jährlich kontrolliert werden, 
während bei flüssigen Abfällen oder vorbe-
handelten festen Abfällen nach 10.000 Tonnen  
behandelten Abfalls und mindestens viermal 
jährlich eine Überprüfung verlangt wird. 

Da der Durchführungsrechtsakt keinerlei Bezug 
auf nationale Überwachungs- und Berichts-
pflichten nimmt und sich die Berechnungs-
methoden in Deutschland von denen der EU 
unterscheiden, wird es hier doppelte Berichts-
pflichten für Anlagenbetreiber geben. 

Durchführungsrechtsakt für die kostenlose 
Zuteilung von Emissionszertifikaten 
Bei der kostenlosen Zuteilung von Emissions-
zertifikaten wurden vorwiegend die Produkt-
Benchmarks an den neuen EU ETS angepasst, 
sowie als Bedingung für die kostenlose Zutei-
lung die Erstellung eines Planes zur Erreichung 
der Klimaneutralität durch die Unternehmen 
eingeführt.  

Darüber hinaus werden Behörden dazu ange-
halten, dafür zu sorgen, dass überschüssige 
Zertifikate zurückgegeben werden und dass 
der Anteil von Waren, die unter das Europäische 
CO2-Grenzausgleichssystem (Carbon Border 
Adjustment Mechanism, CBAM) fallen und die 
von Teilanlagen hergestellt werden, an die Eu-
ropäische Kommission gemeldet werden. 

Die neuen Regeln gelten für kostenlose Zutei-
lungen, die für den Zeitraum ab dem 1. Januar 
2024 vergeben werden. 

Bewertung
Aus Sicht des BDE sind die neuen Überwa-
chungs- und Berichtspflichten kritisch zu se-
hen. Beispielsweise berücksichtigt der Rechts-
akt die außergewöhnlichen Umstände bei der 
Abfallverbrennung nicht – da Abfall kein homo-
gener Brennstoff ist, kann die Anlagenklassi-
fizierung und damit die Emissionsberechnung 
nicht identisch mit denen von Standardheiz-
kraftwerken sein.  

Überdies stellen die Häufigkeit und die unmit-
telbare Verpflichtung zur Emissionsanalysen 
ein großes Problem für die Entsorgungsbran-
che dar. Während kleine Anlagen, die geringere 
Abfallmengen verarbeiten, die vorgeschriebe-
ne Analysefrequenz zumindest einhalten kön-
nen dürften, stoßen größere Verwertungsan-
lagen auf Schwierigkeiten. Aufgrund der großen 
Menge an zu verarbeitendem Abfall wird die er-
forderliche Analysefrequenz derart hoch sein, 
dass sie kaum realisierbar ist. Die unmittelbare 
Einführung der Überwachungs- und Berichts-
pflichten versäumte es außerdem, Lösungen 
für die praktischen Herausforderungen zu ent-
wickeln, mit denen die Entsorgungsbranche 
nun konfrontiert ist. Insgesamt ergeben sich 
für Anlagen in Deutschland klare bürokratische 
und praktische Hürden, die hätten verhindert 
werden können.  

Auch an der Revision des Durchführungs-
rechtsakt für die kostenlose Zuteilung von 
Emissionszertifikaten äußerte der BDE Kritik. 
Veränderungen bei den Benchmarks führen 
unter anderem dazu, dass innovative Verfahren, 



E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  39 
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•  Durchführungsrechtsakt zu Überwachungs- und Berichtspflichten: trat am 20. November 
    2023 in Kraft
•  Durchführungsrechtsakt zur Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate: wird voraussicht-
    lich am 30. März 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union erscheinen (gilt unverzüglich  
    und wird rückwirkend auf das Jahr 2024 angewandt)

die beispielsweise Prozesshitze dazu nutzen 
den Einsatz von fossilen Brennstoffen zu redu-
zieren, ab 2024 keine kostenlosen Emissions-
zertifikate in dieser Anwendung bekommen. 
Der BDE kritisierte diese Änderungen, da sie 
Unternehmen, die frühzeitig Maßnahmen für 
den Klimaschutz ergriffen haben, für ihre Inno-
vationen bestrafen.  
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Vorläufige Einigung bei der freiwilligen  
Zertifizierung von CO2-Entnahme  

Hintergrund 
Am 30. November 2022 schlug die Europäische 
Kommission eine Verordnung für CO2-Ent-
nahmezertifizierung (certification framework 
for carbon removals) (siehe Europaspiegel Juni 
2023) vor. Mit der Verordnung wird eine freiwil-
lige CO2-Entnahmezertifizierung geschaffen, 
die den CO2-Abbaumarkt fördern und so zur 
Erreichung der EU-Klimaneutralität in 2050 bei-
tragen soll. Das Europäische Parlament und der 
Rat als Vertretung der Mitgliedstaaten haben 
sich am 19. Februar 2024 unter der Moderation 
der Europäischen Kommission in den Trilogver-
handlungen auf einen Kompromiss geeinigt. 
Der Text der vorläufigen Einigung liegt derzeit 
noch nicht vor.  

Wesentlicher Inhalt 
Die Verordnung wird freiwillige Zertifizierungen 
für eine Reihe von CO2-Entnahmemethoden 
ermöglichen:  

1.  Dauerhafter Abbau von atmosphärischem  
 oder biogenen CO2  
2. Temporäre CO2-Speicherung in langlebigen 
 Produkten  
3. Klimaeffiziente Landwirtschaft  
4.  Verringerung von Bodenemissionen  

Die Verringerung von Bodenemissionen als 
zertifizierbare Möglichkeit der CO2-Entnah-
me war im Kommissionsvorschlag noch nicht 
vorgesehen und wurde in den Trilogverhand-
lungen hinzugefügt. Für jede dieser Methoden 
werden von der Europäischen Kommission und 
einer Expertengruppe zukünftig spezifische 
Kriterien in delegierten Rechtsakten festgelegt. 
Diese Kriterien bewerten die Quantifizierung, 
Zusätzlichkeit der CO2-Entnahme (über ge-
setzliche Verpflichtungen hinaus), langfristige 
Speicherung sowie Nachhaltigkeit der Entnahme- 
methoden und legen anschließend Mess- und 
Berechnungsmethoden für die Zertifizierung 
fest.  

Während der Trilogverhandlungen wurde be-
schlossen, dass für die Zertifizierung des 
dauerhaften CO2-Abbaus eine Lagerung über 
mehrere Jahrhunderte erforderlich ist. Für die 
temporäre Speicherung in langlebigen Produk-
ten wurde eine Mindestspeicherdauer von 35 
Jahren festgelegt, während für klimaeffiziente 
Landwirtschaft und die Reduzierung von Bo-
denemissionen eine Speicherdauer von min-
destens 5 Jahren vorgeschrieben ist. Darüber 
hinaus wurde vereinbart, dass bei den Entnah-
memethoden 3 und 4 sichergestellt werden 
muss, dass sie stets auch einen positiven Ne-
beneffekt für die biologische Vielfalt aufweisen. 
Beispiele hierfür sind eine verbesserte Boden-
gesundheit oder die Vermeidung von Boden-
degradation. Eine umfassende Liste wird je-

Europäisches Parlament und Rat 

der Europäischen Union haben 

sich auf eine Verordnung für  

CO2-Entnahmezertifizierung 

geeinigt. Die Verordnung schafft 

einen sicheren Rechtsrahmen für 

die freiwillige Zertifizierung von 

CO2- Entnahmen.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60d407c8-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60d407c8-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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Zeitplan 
•  Abstimmung im Umweltausschuss: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 
•  Abstimmung im Plenum des EP: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 
•  Abstimmung im Rat: voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024  
•  Finaler Rechtsakt: voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024 

doch erst in den delegierten Rechtsakten durch 
die Europäische Kommission festgelegt. 

Neben der Erweiterung des Geltungsbereichs 
haben sich die Institutionen auch darauf ge-
einigt, dass Maßnahmen, die nicht direkt zu 
einer CO2-Entnahme führen, sondern Emis-
sionen vermeiden, nicht unter den neuen Zer-
tifizierungsrahmen fallen können. Die Aufnah-
me weiterer Entnahmemethoden soll von der 
Europäischen Kommission bis 2026 in einem 
Bericht untersucht werden. Zusätzlich wird der 
Europäischen Kommission auch aufgetragen, 
bis spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der 
Verordnung, ein transparentes elektronisches 
EU-weites Register für CO2-Entnahmen einzu-
richten. Dieses Register soll durch jährliche Ge-
bühren finanziert werden, die im Verhältnis zur 
Nutzung stehen. 

Bewertung 
Die Zertifizierung des Kohlenstoffabbaus ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Entnahme 
von CO2 effektiv, vergleichbar und transparent 
zu gestalten. Durch diese freiwilligen Zertifikate 
können Verbraucher beim Kauf von Produkten, 
die mit zusätzlicher CO2-Entnahme werben, 
darauf vertrauen, dass kein Greenwashing be-
trieben wird. Darüber hinaus begrüßt der BDE, 

dass der Anwendungsbereich der Verordnung 
erweitert worden ist und sich die vorläufige  
Einigung technologieoffen zeigt.  

Der BDE äußert jedoch Bedenken darüber, dass 
entscheidende Regelungen der Verordnung, 
wie zum Beispiel die Zertifizierungsmethoden 
für die Verfahren, durch delegierte Rechtsakte 
erlassen werden sollen. Diese hätten stattdes-
sen in der Verordnung selbst festgelegt werden 
sollen, um die demokratische Legitimation, die 
Einbindung der Stakeholder sowie eine effek-
tive Kontrolle der Prozesse zu gewährleisten. 
Stakeholder und betroffenen Kreise – d.h. ins-
besondere die Wirtschaftsbeteiligten, die die 
Zertifizierung letztlich nutzen sollen und wollen 
– sollten immer umfassend und frühzeitig in den 
Prozess zum Erlass der delegierten Rechtsakte 
eingebunden werden. Nur so können praxisge-
rechte Regelungen geschaffen werden, die zu 
einer Reduktion von CO2-Emissionen führen. 
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Neue Carbon Management Strategy  

Hintergrund 
Am 6. Februar 2024 veröffentlichte die Euro-
päische Kommission ihr Klimaziel für 2040: 
eine EU-weite Reduktion der Treibhausgas-
emissionen um 90% im Vergleich zu 1990. 
Dieses ambitionierte Ziel, das nicht allein durch 
eine CO2-Vermeidung erreicht werden kann, 
wurde anschließend um die Industrial Carbon  
Management Strategy ergänzt, die den Markt 
und die Rahmenbedingungen für die CO2-Ent-
nahme im industriellen Maßstab schaffen soll.  

Wesentlicher Inhalt 
Das strategische Ziel der EU Carbon Manage-
ment Strategy besteht darin, durch den Aus-
bau von CO2-Speicherkapazitäten und der 
dazugehörigen Transportinfrastruktur aus 
Pipelines, Schiffen, Zügen und Lastkraftwa-
gen, bis 2040 ca. 280 Millionen Tonnen CO2 
aufzufangen. In der Strategie kündigt die Euro-
päische Kommission neben dem Ausbau der 
Infrastruktur auch einen Rechtsrahmen so-
wie finanzielle Unterstützung zur Entwicklung 

eines europäischen CO2-Binnenmarkts für die  
nächste Legislaturperiode an.  

Diese Schritte erachtet die Kommission als 
notwendig, da die Klimaneutralität nicht allein 
durch Emissionsreduktionen erreicht werden 
kann. Es gibt industrielle Prozesse, die unent-
behrlich sind und bei denen ein CO2-Ausstoß 
nicht verhindert werden kann. Um trotzdem 
klimaneutral zu werden, muss also das freige-
setzte CO2 von industriellen Prozessen oder 
aus der Atmosphäre eingefangen werden. 
Technologien, mit denen CO2  aufgefangen und 
unterirdisch gespeichert (CCS) oder als Res-
source genutzt werden kann (CCU) existieren 
bereits, müssen aber nun in großem Umfang in 
der EU angesiedelt werden. 

Da die fehlende EU-weite CO2-Transportinfra-
struktur die Entwicklung des Sektors gegen-
wärtig am meisten behindert, will die Europäi-
sche Kommission an dieser Stelle ansetzen 
und den Ausbau vorantreiben. Ab 2024 soll es 
daher einen EU-Mechanismus zur Planung der 

Die Europäische Kommission legt 

ihren Plan für den Ausbau der  

Abscheidung, Speicherung und 

Nutzung von Kohlenstoff  

(Carbon Capture and Storage,  

CCS und Carbon Capture and  

Utilisation, CCU) vor. 
© Gerd Altmann, Pixabay

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0062&qid=1708524127550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0062&qid=1708524127550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0062&qid=1708524127550
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EU-weiten Infrastruktur mit den Mitgliedsstaa-
ten und dem CCUS-Forum, einem Stakehol-
deraustausch, der die aktuellen Entwicklungen 
bei CCS und CCU reflektiert, geben. Darüber 
hinaus wird die Europäische Kommission in  
Kooperation mit der Europäischen Umwelt-
agentur einen Atlas für potenzielle CO2-Spei-
cherplätze erstellen, der es Investoren erleich-
tern soll, CCS-Projekte in Angriff zu nehmen.  

Da dieser Infrastrukturausbau nicht alle poten-
ziellen Marktteilnehmer direkt anbinden kann, 
sollen kleinere Betriebe und Anlagen geson-
dert gefördert werden. Zusätzlich soll auch eine 
„Aggregationsplattform“ geschaffen werden, 
um die B2B-Kontakte zwischen Anbietern und 
Abnehmern zu erleichtern. Dies soll insbeson-
dere Unternehmen helfen, die wettbewerbliche 
Nachteile haben, beispielsweise aufgrund ihres 
geringen CO2-Ausstoßes.  

Die strategische Planung des Infrastrukturaus-
baus soll durch ein umfangreiches Gesetzespa-
ket in der nächsten Legislaturperiode ergänzt 
werden. Darin will die Europäische Kommission, 
im Einklang mit bestehenden Regeln wie dem 
EU-Emissionshandelssystems (siehe Bericht 
iin diesem Europaspiegel) und der CCS-Richt-
linie (siehe Europaspiegel Juni 2023), rechtli-
che Klarheit für den Markt schaffen. Detaillierte 
Regelungen sollen beispielsweise für die tech-
nische Harmonisierung innerhalb der EU so-
wie für den Infrastrukturzugang für Dritte und 
bezüglich der Regulierungsbehörden erlassen 
werden. 

Für das ambitionierte Unterfangen werden ne-
ben der strategischen Planung und einem gu-
ten Rechtsrahmen auch erhebliche finanzielle 
Mittel erforderlich sein. Die Europäische Kom-
mission schätzt, dass ca. 12,2 Milliarden EUR bis 
2030 und ca. 16 Milliarden EUR bis 2040 allein in 

die CO2-Transportinfrastruktur investiert wer-
den müssen. Diese Gelder sollen unter ande-
rem durch bereits existierende Förderprogram-
me, wie beispielsweise den EU ETS Innovation 
Fund, die Connecting Europe Facility (CEF) oder 
die Important Projects of Common European 
Interest (IPCEIs), in den Markt fließen. Darüber 
hinaus hat auch die Europäische Investitions-
bank CCS- und CCU-Technologien in das Green 
Deal-Förderprogramm mitaufgenommen.  

Bewertung 
Der BDE begrüßt die Strategie der Europäi-
schen Kommission, die ein dringend notwen-
diges Gesetzespaket ankündigt, das für die 
Erreichung der Klimaziele gebraucht wird. Da 
die Technologien zur CO2-Entnahme noch am 
Anfang ihrer Entwicklung stehen, wenn es um 
die industrielle Anwendung geht, werden die 
ehrgeizigen Klimaziele nur durch erhebliche In-
vestitionen und strategische Planung erreicht 
werden können. Der BDE schätzt daher die 
Bemühungen der Europäischen Kommission 
frühzeitig einen Rechtsrahmen, der bestehen-
de Regeln integriert, zu erlassen.  

Wenn auch die Voraussicht der Europäischen 
Kommission positiv ist, ist es nicht zu über-
sehen, dass zusätzliche finanzielle Mittel von 
der öffentlichen Hand nur in begrenzter Form 
vorgeschlagen werden. Ohne großzügige und 
zusätzliche öffentliche Investitionen wird der 
Sektor nicht in dem Tempo entwickelt werden 
können, wie von der Europäischen Kommission 
angestrebt wird.  

Darüber hinaus steht der BDE der Fokussierung 
der Strategie kritisch gegenüber. Der Großteil 
des Kohlenstoffdioxids soll laut Strategie künf-
tig durch CCS-Technologien gespeichert und 
nicht durch CCU einer Kreislaufwirtschaft zu-
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Zeitplan 
CO2-Gesetzespaket: in der kommenden Legislaturperiode (2024-2029).

geführt werden. Da die Kreislaufwirtschaft ein 
zentraler Bestandteil auf dem Weg zu Klima-
neutralität ist, ist es falsch an dieser Stelle vor-
rangig eine Einlagerung anzustreben und nicht 
die Wiederverwendung. Gerade in diesem sich 
entwickelnden Sektor besteht die Möglichkeit, 
industrielle Prozesse, die Kohlenstoff benöti-
gen, durch wiederverwendetes CO2 klimaneu-
tral zu machen.  
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Industrieausschuss des Europäischen Parlaments 
bestätigt vorläufige politische Einigung über  
Reform des EU-Strommarktdesigns 

Hintergrund 
Der Kommissionsvorschlag für eine Verord-
nung zur Verbesserung des EU-Strommarkt-
designs verfolgt drei Kernziele: die Verringerung 
der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 
den Ausbau erneuerbarer Energien sowie den 
Schutz der Verbraucher vor außergewöhnlich 
hohen Energiepreisen. Zum Zwecke der Er-
reichung dieser Ziele sieht der Vorschlag die 
Änderung von gleich vier Rechtsakten des EU-
Energierechts vor: 

• der Verordnung (EU) 2019/943 (Elektrizi-
tätsmarktverordnung), 

Am 15. Januar 2024 bestätigte der Industrieausschuss (ITRE) des  

Europäischen Parlaments die vorläufige politische Einigung über den 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung zur  

Verbesserung des europäischen EU-Strommarktdesigns. Dieses  

Dossier war eine Priorität der spanischen Ratspräsidentschaft im zweiten 

Halbjahr 2023. Dies hatte zur Folge, dass sich nach der Veröffentlichung 

des Kommissionsvorschlages am 14. März 2023, die Verhandlungsführer 

von Rat, Europäischem Parlament und Europäischer Kommission bereits 

neun Monate später im Rahmen der Trilogverhandlungen über die  

Reform einigen konnten. Nun müssen das Plenum des Europäischen 

Parlaments sowie der Rat der EU der Einigung förmlich zustimmen, damit 

die Verordnung noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten kann.  

© Ed White, Pixabay

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0943-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0943-20220623


E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  46 

• der  Verordnung (EU) 2019/942 (ACER-
Verordnung), 
• der Richtlinie (EU) 2019/944 (Strommarkt-
richtlinie) 
• und der Richtlinie (EU) 2018/2001 (Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie, RED). 

Der Vorschlag ist zudem neben dem Vorschlag 
für einen Net-Zero-Industry Act und dem Vor-
schlag für einen Critical Raw Materials Act die 
dritte Säule des Green Deal Industrieplanes der 
Europäischen Kommission zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit sowie der Resilienz 
der  EU mit Blick auf die Umsetzung des Euro-
pean Green Deal. 

Wesentliche Inhalte der vorläufigen 
Einigung

Direkte Preisstützungssysteme in Form von 
zweiseitigen Differenzverträgen
Die vorläufige politische Einigung sieht für die 
öffentliche Finanzierung in Form von direkten 
Preisstützungssystemen zum Schutz vor vo-
latilen Preisen den Abschluss zweiseitiger Dif-
ferenzverträge (Contracts for Difference – CfDs) 
oder gleichwertiger Regelungen mit denselben 
Wirkungen als Modell vor. In derartigen Verträ-
gen zwischen Staat und Energieerzeuger wer-
den sowohl ein Höchst- als auch ein Mindest-
preis – deshalb zweiseitig – festgelegt. Sofern 
ein Energieerzeuger Einnahmen über dem ver-
einbarten Höchstpreis erzielt, muss er diese 
an den Staat zurückzahlen, welcher sie dann 
an die Stromverbraucher weiterleitet. Sofern 
der Strompreis, den Energieerzeuger an der 
Strombörse erzielen, unter dem vertraglich ver-
einbarten Mindestpreis liegt, muss der jeweilige 
Mitgliedstaat dem Energieerzeuger den jewei-
ligen Differenzbetrag zurückerstatten. Mithin 
sollen durch zweiseitige Differenzverträge vor 

allem die Stromverbraucher vor zu hohen Ener-
giepreisen geschützt, aber umgekehrt auch 
Energieerzeuger vor zu niedrigen Strompreisen 
abgesichert werden.  

Im Vergleich zum Kommissionsvorschlag ist in 
der vorläufigen Einigung der Zusatz neu, dass 
direkte Preisstützungsregelungen zwar nicht in 
Form zweiseitiger Direktverträge abgeschlos-
sen werden müssen, jedoch zwingend diesel-
ben Auswirkungen wie zweiseitige Differenz-
verträge haben müssen. Neu ist außerdem der 
Zusatz, dass die Teilnahme der Marktteilneh-
mer an direkten Preisstützungsregelungen in 
Form zweiseitiger Differenzverträge sowie an 
gleichwertigen Regelungen mit denselben Wir-
kungen in jedem Falle freiwillig ist. 

Schließlich hat es keine Änderung im Hinblick 
auf die mittels zweiseitiger Differenzverträge 
oder gleichwertigen Regelungen zu fördernden 
Arten der Energieerzeugung gegeben. Damit 
gelten die Regeln zur staatlichen Subventio-
nierung durch direkte Preisstützungssysteme 
ausschließlich für die Erzeugung von Strom aus 
Windenergie, Solarenergie, geothermischer 
Energie, Wasserkraft sowie aus Kernenergie.

Power Purchase Agreements 
Rat, Europäisches Parlament und Europäische 
Kommission einigten sich darüber hinaus da-
rauf, dass Mitgliedstaaten die Einführung von 
Stromabnahmevereinbarungen fördern sollen, 
etwa durch die Beseitigung ungerechtfertigter 
Hindernisse und unverhältnismäßiger oder dis-
kriminierender Verfahren oder Gebühren. Der-
artige Direktverträge zwischen Stromerzeu-
gern und Stromabnehmern (Power Purchase 
Agreements, PPAs) sollen möglichst langfristig 
gelten und Endkunden ebenfalls vor kurzfristi-
gen Preisschwankungen schützen. Durch die 
Formulierung, dass die Mitgliedstaaten den 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0942-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0942-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019L0944-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02019L0944-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan_de
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Abschluss derartiger Verträge fördern sollen, 
wird gleichzeitig deutlich, dass der Abschluss 
derartiger Verträge, ebenso wie der Abschluss 
zweiseitiger Differenzverträge nicht verbindlich 
ist. Demzufolge können Unternehmen weiter-
hin frei wählen, ob sie sich für zweiseitige Dif-
ferenzverträge mit dem Staat oder für direkte 
Stromabnahmeverträge mit den Verbrauchern 
entscheiden. 

Erlösobergrenze 
Die Einführung einer sogenannten Erlösober-
grenze war im Vorfeld der Veröffentlichung des 
Kommissionsvorschlages lange Zeit in der Dis-
kussion, da eine solche Obergrenze noch Inhalt 
einer Notfallverordnung des Rates war, die im 
Oktober 2022 verabschiedet wurde. In dieser 
Notfallverordnung war geregelt, dass Markter-
löse inframarginaler Stromerzeuger oberhalb 
einer Grenze von 180 EUR pro Megawattstunde 
an den jeweiligen Mitgliedstaat herauszugeben 
sind. Unter inframarginalen Stromerzeugern 
versteht man diejenigen Stromerzeuger, bei 
denen davon ausgegangen wird, dass die Kos-
ten für die Produktion des elektrischen Stroms 
relativ gering sind und bei denen somit bei ge-
ringen Produktionskosten im Jahr 2022 un-
verhältnismäßig hohe Gewinne erzielt worden 
wären. Hierzu zählen zum Beispiel erneuerbare 
Energien, Kernenergie und Braunkohle. In der 
Allgemeinen Ausrichtung des Rates war noch 
vorgesehen, dass Mitgliedstaaten bis zum 30. 
Juni 2024 eine Obergrenze auf die Erlöse aus 
inframarginalen Erzeugungsanlagen anwenden 
können. Der Kommissionsvorschlag sah keine  
Erlösobergrenze für inframarginale Strom-
erzeugung vor, ebenso fehlt eine solche in der 
Positionierung des Europäischen Parlaments. 
Im Text der vorläufigen Einigung hat man sich 
ebenfalls vollständig gegen die Einführung ei-
ner Erlösobergrenze entschieden. 
 

Bewertung 
Die vorläufige Einigung zu der Reform des EU-
Strommarktdesigns enthält inhaltlich mehrere 
positive, jedoch auch negative Aspekte. Positiv 
zu bewerten ist zunächst, dass man sich allge-
mein für eine Marktoffenheit entschieden hat. 
Sie wird zunächst dadurch gewährleistet, dass 
die Teilnahme der Marktteilnehmer an direkten 
Preisstützungsregelungen in Form von zwei-
seitigen Differenzkontrakten sowie an gleich-
wertigen Regelungen mit denselben Wirkungen 
freiwillig bleibt. Demzufolge können Strom-
erzeuger auch in Zukunft frei wählen, ob sie 
sich für zweiseitige Differenzverträge mit dem 
Staat oder für Power Purchase Agreements mit 
den Endkunden entscheiden. Eine solche freie 
Wahlmöglichkeit ist sehr wichtig, um ausrei-
chend Flexibilität auf Erzeugerseite zu garantie-
ren und das Funktionieren eines freien Strom-
marktes nicht durch überbordende Regulatorik 
zu gefährden. 

Zu kritisieren ist jedoch, dass die Regeln zur 
staatlichen Subventionierung durch direkte 
Preisstützungssysteme ausschließlich für die 
Erzeugung von Strom aus Windenergie, Solar-
energie, geothermischer Energie, Wasserkraft 
sowie Kernenergie gelten. Erklärtes Ziel der 
EU-Strommarktreform ist neben dem Verbrau-
cherschutz gerade die umfassende Förderung 
erneuerbarer Energien. Aus diesem Grunde 
sollten zwingend alle Formen erneuerbarer 
Energien gemäß der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (RED) gefördert werden. Insbesonde-
re ist die Förderung von Kernenergie mit dem 
Ziel der Reform des EU-Strommarktes unver-
einbar, soweit gleichzeitig etwa die Förderung 
von erneuerbarer Energie aus Biomasse aus-
genommen wird. 

Schließlich ist hingegen sehr erfreulich, dass 
man sich gegen die Einführung einer Erlös-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02022R1854-20221007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120


E U R O P A S P I E G E L  -  F e b r u a r  2 0 2 4

BDE / VOEB  Vertretung Brüssel  48 

obergrenze entschieden hat. Eine solche wurde 
mittels einer Notfallverordnung des Rates aus-
schließlich vor dem Hintergrund der EU-weiten 
Energiekrise im Jahre 2022 festgesetzt. Ein sol-
ches Notfallinstrument sollte – wie der Name 
schon sagt – die Ausnahme bleiben und gerade 
nicht Teil einer dauerhaften Reform des EU-
Strommarktes sein. In diesem Zusammenhang 
ist noch zu betonen, dass es schon nicht mög-
lich ist, erneuerbare Energien insgesamt zu den 
inframarginalen Stromerzeugungsquellen zu 
zählen, da man hier keinesfalls die Produktions-
kosten per se als niedrig qualifizieren kann.

Zeitplan 
Nach der förmlichen Bestätigung der vorläufigen Einigung durch Industrieausschuss (ITRE) des 
Europäischen Parlaments, muss nun noch das Plenum des Europäischen Parlaments die vorläu-
fige Einigung bestätigen. Dies soll in der Woche vom 26. bis zum 29. Februar geschehen. Sodann 
muss lediglich noch der Rat der EU die Einigung förmlich bestätigen. Die vier EU-Rechtsakte, die 
im Rahmen dieser Reform revidiert werden, können sodann veröffentlicht werden und in Kraft 
treten. 
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Revision der Energiesteuerrichtlinie 

Hintergrund 
Im Juli 2021 schlug die Europäische Kommis-
sion eine Überarbeitung der Richtlinie vor, um 
die Besteuerung von Energieerzeugnissen mit 
der derzeitigen Energie-und Klimapolitik der EU 
in Einklang zu bringen. Die Revision zielt darauf 
ab, die Besteuerung von Brennstoffen künftig 
an ihrem Energiegehalt und der Umweltschäd-
lichkeit, statt an den Mindestverbrauchsteuer-
sätzen auszurichten, um saubere Energieträger 
zu fördern.  

Da das Steuerrecht keine Zuständigkeit der EU 
ist, wird die Revision im „Konsultationsverfah-
ren“ erlassen. Im Rahmen dieses Verfahrens 
ist der Rat der EU, d.h. sind die Mitgliedstaaten, 
nahezu alleiniger Gesetzgeber und müssen 
den Änderungen einstimmig zustimmen. Das 
Europäische Parlament kann den Legislativvor-
schlag billigen oder ablehnen bzw. Änderungen 
vorschlagen. Der Rat ist jedoch rechtlich nicht 
verpflichtet, den Standpunkt des Parlaments zu 
berücksichtigen, er kann aber keinen Beschluss 
fassen, ohne den Standpunkt des Parlaments 
erhalten zu haben.

Wesentlicher Inhalt 
Kommissionsvorschlag 
Ein Kernpunkt der Revision ist, dass die Min-

deststeuersätze sich zukünftig am Energie-
gehalt (in Euro pro Gigajoule, EUR/GJ) und der 
Umweltverträglichkeit der Energieerzeugnisse 
orientieren sollen, und nicht mehr am Volumen 
oder Gewicht. Dafür werden sie in Kategorien 
eingeteilt und in eine Rangfolge, gemäß den 
beiden Kriterien, gebracht. So soll sichergestellt 
werden, dass die umweltschädlichsten Kraft- 
und Brennstoffe am höchsten besteuert wer-
den, aber gleichzeitig auch der Energiegehalt 
miteinbezogen wird.  

Auch die Steuerbemessungsgrundlage soll auf 
Energieerzeugnisse und Verwendungszwecke 
ausgeweitet werden, die bislang noch nicht 
erfasst wurden, sowie eine Reihe nationaler 
Steuerbefreiungen und -ermäßigungen abge-
schafft werden. Letzteres hätte zur Folge, dass 
die Mitgliedstaaten deutlich weniger Freiraum 
hätten Steuersätze unterhalb der Mindest-
steuer festzulegen. Konkret sieht der Kommis-
sionsvorschlag vor Steuerbegünstigungen für 
die Verwendung von Abfallgas anfallenden gas-
förmigen Kohlenwasserstoffen als Heizstoff zu 
eliminieren, sowie Besteuerung auf Brennholz, 
Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln, 
Sägespäne, Holzabfälle und Holzkohle einzu-
führen. 

Da die geltenden Mindeststeuersätze seit 
2003 nicht angepasst wurden, soll es auch hier  
Reformen geben. Konventionelle fossile Ener-
gieträger wie Gasöl, Benzin und nicht nach-
haltige Biokraftstoffe sollen mit dem höchs-
ten Mindeststeuersatz von 10,75 EUR/GJ bei 
der Verwendung als Kraftstoff und 0,9 EUR/
GJ bei einer Heizverwendung besteuert wer-
den. Dieser Mindestsatz soll als Referenz für 
andere Kategorien dienen. Elektrischer Strom, 
fortschrittliche nachhaltige Biokraftstoffe und 
Biogas sowie erneuerbare Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs hingegen sollen mit dem 

Als Teil des Pakets „Fit für 55“ hat 

die Europäische Kommission einen 

Vorschlag für eine Revision der 

Energiesteuerrichtlinie am 14. Juli 

2021 vorgestellt. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
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niedrigsten Mindeststeuersatz von 0,15 EUR/
GJ belegt werden. 

Aktueller Stand 
Rat der Mitgliedsstaaten 
Seitdem die Europäische Kommission ihren 
Vorschlag vorgelegt hat, finden im Rat zuweilen 
Verhandlungen statt, üblicherweise nachdem 
das Land, das die Ratspräsidentschaft innehat, 
einen neuen Kompromiss vorlegt. Während 
der Amtszeit der Schweden im ersten Halbjahr 
2023 wurde vorgeschlagen, gefährliche Abfälle 
sowie Siedlungsabfälle, die als Brennstoff ver-
wendet werden, aus dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie auszunehmen, da sich die Mit-
gliedstaaten in diesem Punkt partout nicht eini-
gen konnten.  

Die aktuelle belgische Ratspräsidentschaft hat 
ebenfalls einen Versuch unternommen, eine 
Einigung zu erzielen. Geleakten Informatio-
nen zu Folge haben die Belgier, zusätzlich zum 
Kompromiss der Schweden, Ausnahmen für 
die Verwendung von Schiff- und Luftfahrts-
kraftstoffen sowie festen Biobrennstoffen vor-
geschlagen. Des Weiteren soll es den Mitglieds-
staaten erlaubt sein, in einer Übergangsphase 
von zehn Jahren auch nachhaltige Biokraftstof-
fe und Biogas, welche nicht aus Nahrungs- und 
Futtermittelpflanzen gewonnen wurden, in die 
Kategorie der Produkte mit der besten Um-
weltleistung und den niedrigsten Steuersätzen 
aufzunehmen.  

Weitere Modifikationen im aktuellen Kompro-
missvorschlag beinhalten die Möglichkeit für 
Mitgliedstaaten, Steuersätze einzuführen, die 
sich nach der Qualität der Kraftstoffe richten. 
Da die Mindeststeuersätze nicht automatisch 
an die Inflation angepasst werden, schlägt die 
belgische Ratspräsidentschaft vor, die Steuer-
sätze ab 2036 alle drei Jahre zu überprüfen. 

Des weiteren schlägt sie auch Ausnahmen bei 
der Besteuerung für wirtschaftlich schwäche-
re Mitgliedstaaten vor. Befristet auf 20 Jahre 
soll es Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BIP 
weniger als 50% des EU-Durchschnitts be-
trägt, ermöglicht werden, privaten Haushalten 
Steuerbefreiungen auf Energieerzeugnisse und 
elektrischen Strom zu gewähren. 

Trotz dieser neuen Verhandlungsgrundlage er-
scheint der Abschluss des Verfahrens im Rat 
unwahrscheinlich, da, Medienberichten zufol-
ge, viele Mitgliedstaaten ihre Position hinsicht-
lich des Vorschlags noch nicht gefunden haben. 

Europäisches Parlament 
Da das Europäische Parlament im besonderen 
Gesetzgebungsverfahren konsultiert werden 
muss, erhielt der Wirtschaftsausschuss den 
Auftrag, den Kommissionsvorschlag zu be-
werten. Johan van Overtveldt (EKR, Belgien) 
wurde hierfür im September 2021 zum Bericht-
erstatter gemacht. Ein Berichtsentwurf, die 
Standpunkte der beteiligten Ausschüsse sowie 
Änderungsanträge von Ausschussmitgliedern 
wurden bereits 2022 vorgelegt, aber das Ver-
fahren  ist seitdem vorübergehend eingestellt. 
Möglicherweise wird die Arbeit im März 2024 
wieder aufgenommen, ob der Ausschuss je-
doch tatsächlich seine Position festlegen wird 
ist noch offen. 

Da der Rat der Mitgliedstaaten das Europäische 
Parlament anhören muss, bevor ein Kompro-
miss angenommen wird, kann das Verfahren 
vorher nicht abgeschlossen werden. 

 
Bewertung
Aus Sicht des BDE ist eine Neujustierung der 
Energiesteuerrichtlinie nicht zuletzt im Lichte  
neuer Energieträger wie Wasserstoff über-
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Zeitplan 
•  Stellungnahme des Europäischen Parlaments/Wirtschaftsausschusses: voraussichtlich 
    im März 2024 
•  Einigung im Rat der Mitgliedstaaten: Einigung in dieser Legislatur ist möglich aber  
    unwahrscheinlich

fällig. Sollte das Vorhaben nicht mehr in dieser 
Legislatur beendet werden – was derzeit wahr-
scheinlich ist – werden der Flickenteppich der 
europäischen Energiebesteuerung und die  
veralteten Regelungen weiterhin das Level-
Playing-Field in der EU beeinträchtigen.   

Der Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion, die Energiesteuersätze sowohl an den 
Energiegehalt als auch an die Umweltverträg-
lichkeit anzupassen, wertet der BDE grund-
sätzlich als positive Entwicklung. Dies stellt 
einen ganzheitlichen Ansatz dar – im Gegen-
satz zur bloßen Bezugsgrößen wie Volumen 
oder Gewicht –, der zusätzlich auch die grüne 
Transformation unterstützen kann. Essenziell 
ist, dass die Bedürfnisse einer modernen Kreis-
laufwirtschaft auch in der Energiebesteuerung 
abgebildet werden und es nicht zu Doppelbe-
lastungen kommt. Der Kompromissvorschlag 
für eine Ausnahme von gefährlichen Abfällen 
und Siedlungsabfällen von der Energiesteuer ist 
daher zu begrüßen.  

Darüber hinaus wirbt der BDE für eine Betrach- 
tung der Energiebesteuerung und Energie-
preise im globalen Kontext. Bezahlbare Ener-
giepreise sind die Grundlage für eine erfolg-
reiche Industrie in Europa im internationalen 
Wettbewerb. Das betrifft insbesondere auch 
die Kreislaufwirtschaft, da das Recycling von 
Abfällen eine energieintensive Tätigkeit ist.  

Zudem leistet die Kreislaufwirtschaft mit der 
thermischen Verwertung von Abfällen einen 
Beitrag zur Energieversorgung. Ambitionierte 
Umweltziele dürfen zwar nicht vernachlässigt 
werden, sollten jedoch nicht die Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie behindern. Zu hohe Ener-
giepreise, insbesondere im Vergleich zu kon-
kurrierenden Wirtschaftsstandorten wie den 
USA, können Nachteile verursachen und eine 
Abwanderung der Industrie auslösen. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte daher auf die Ge-
samtbelastungen der Unternehmen nicht zu-
letzt bei den Betriebskosten (OPEX) gelegt 
werden, aber auch der Kontext von nationa-
ler und europäischer CO2-Bepreisungen sollte 
beachtet werden. 

Der BDE appelliert daher nachdrücklich für eine 
holistische Betrachtung der Umstände, wenn 
es um eine Anpassung der Energiesteuerricht-
linie geht.
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Verordnung zur Vermeidung von Kunststoff- 
granulatverlust: Berichtsentwurf des Umwelt- 
ausschusses verschärft Kommissionsvorschlag 
erheblich 

Hintergrund
Die Europäische Kommission hat am 16. Oktober 
2023 die Verordnung zur Vermeidung des Verlusts 
von Kunststoffgranulat vorgeschlagen. Im Europäi-
schen Parlament ist der Umweltausschuss (ENVI) 
federführend mit dem Dossier betraut. MdEP João 
Albuquerque (S&D, Portugal) wurde als Bericht-
erstatter benannt. Mitte Januar 2024 hat er seinen 
Berichtsentwurf im Umweltausschuss vorgestellt 
und weitgehende Verschärfungen am Kommis-
sionsvorschlag eingebracht.  

Wesentliche Inhalte 
Die Verordnung soll für alle Wirtschaftsteilnehmer 
gelten, die in der Europäischen Union jährlich min-
destens 5 Tonnen Kunststoffgranulat handhaben 
(Art. 1). Der Kommissionsvorschlag verpflichtet 
diese Wirtschaftsteilnehmer, einen Risikobewer-
tungsplan unter Berücksichtigung der Art und 
Größe ihrer Anlage zu erstellen sowie im Zuge der 

Ziel des Verordnungsvorschlags 

der Europäischen Kommission  

ist es, die Freisetzung von Kunst-

stoffgranulat in die Umwelt entlang 

der gesamten Lieferkette von der 

Herstellung über den Transport zur 

Verarbeitung zu minimieren. Die 

Europäische Kommission möchte 

dadurch Kunststoffgranulatverlust 

als eine Quelle der Umweltver-

schmutzung mit Mikroplastik  

bekämpfen. Laut Kommission 

gelten Reifen, Textilien und Farben 

hierfür als weitere Hauptquellen.
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risikobasierten Erwägung entsprechende Durch-
führungsmaßnahmen gemäß Anhang I an ihrer 
Anlage zu treffen und der zuständigen Behörde im 
Anschluss eine Konformitätserklärung zu übermit-
teln (Art. 4). 

Der Risikobewertungsplan muss u.a. eine Beschrei-
bung der vorhandenen Ausrüstung enthalten, um 
Austritte und Freisetzungen zu vermeiden, ein-
zudämmen und zu beseitigen (Anhang I). Wirt-
schaftsakteure haben demnach unter Berück-
sichtigung von Art und Größe ihrer Anlage unter 
anderem folgende Maßnahmen zur Vermeidung 
zu erwägen: Vakuumdichtungen, reißfeste Ver-
packungen, Höchstmengen bei der Beförderung, 
feste Verfahrensabläufe; zur Eindämmung sind 
z.B. Auffangvorrichtungen, Abflussabdeckungen, 
Filtersysteme sowie, Inspektionen zu erwägen und 
zur Reinigung beispielsweise die Bereithaltung von 
Industriestaubsaugern und Handwerkszeugen.  

Behörden dürfen Anlagenbetreibern zur wirksa-
men Eindämmung aufgeben, ihre Risikobewer-
tungspläne zu ändern bzw. anzupassen sowie eine 
konkrete Durchführungsmaßnahmen zeitnah um-
zusetzen (Art.4 Abs. 3). Ab einer Handhabung von 
1000 Tonnen Kunststoffgranulat pro Jahr bedarf 
es der behördlichen Zertifizierung der Durchfüh-
rungsmaßnahmen (Art. 5). 

Aktuelles 
Der Berichtsentwurf des Umweltausschusses vom 
11. Januar 2024 sowie einige andere im Umwelt-
ausschuss eingebrachte Änderungsanträge sehen 
die Ausweitung von Granulat auf Pulver, Flocken und 
Staub vor. Des Weiteren soll eine Zertifizierungs-
pflicht bereits ab einer Handhabung von 250 Ton-
nen (statt 1000 Tonnen) pro Jahr gelten.  

Vor allem diskutiert der Umweltausschuss aber 
eine risikounabhängige Verpflichtung zur Durch-
führung sämtlicher in Anhang I aufgelisteter – vor-

stehend nur zum Teil genannter – Maßnahmen zur 
Vermeidung, Eindämmung oder Beseitigung. Die 
Abstimmung des Umweltausschusses ist für den 
19. März 2024 angesetzt.  

Der assoziierte Industrieausschuss hat bereits am 
14. Februar 2024 abgestimmt. Er hält dem Kom-
missionsvorschlag entsprechend an risikobasierten 
Maßnahmen fest.  

Bewertung 
Der BDE begrüßt die Eindämmung der Verschmut-
zung der Umwelt durch Mikroplastik. Das gleiche 
Ziel verfolgen auch die Einwegkunststoffrichtlinie, 
die Abfallrahmenrichtlinie, die Verpackungsverord-
nung, die der BDE ebenfalls sehr unterstützt.   

Allerdings ist aus Sicht des BDE festzustellen, dass 
jeglicher Kunststoffgranulatverlust einen wirt-
schaftlichen Schaden für das betroffene Unter-
nehmen darstellt. Recyclingunternehmen haben 
deshalb größtes Interesse daran, ihr Produkt, das 
Granulat, nicht zu verlieren, weshalb sie selbstver-
ständlich ohnehin alle hilfreichen Vorkehrungen 
treffen, um den Verlust von Granulat zu vermeiden.  

Die Entwicklungen im Umweltausschuss, eine 
Verpflichtung der Unternehmen, sämtliche in An-
hang I genannte Maßnahmen und Vorkehrungen 
unabhängig von der Risikobewertung zu ergreifen 
bzw. zu treffen, lehnt der BDE daher als unverhält-
nismäßig und unsachgemäß ab; zudem hängt die 
erforderliche Ausrüstung bzw. das erforderliche 
Vorgehen von den Merkmalen der jeweiligen An-
lage ab. Die Vorkehrungen müssen nach Maßgabe 
des Risikos und der technischen Machbarkeit fest-
gelegt werden. Deshalb muss der risikobasierte  
Ansatz gewahrt werden. 

Abgesehen davon, dass die weitergehende Forde-
rung des Umweltausschusses unsachgemäß ist, 
gilt es auch dringend zu beachten, dass sie droht, 
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das Kunststoffrecycling vollends unwirtschaft-
lich zu gestalten. Aufgrund der starken Konkurrenz 
durch günstige Primärkunststoffe und der gerin-
gen Nachfrage ist die wirtschaftliche Situation für 
Unternehmen, die Kunststoffrecycling betreiben, 
derzeit sehr angespannt. Kostspielige und nicht 
zielführende Vorkehrungen zum Schutz vor Kunst-
stoffgranulatverlust können die wirtschaftliche  
Situation der überwiegend mittelständischen Re-
cyclingunternehmen daher weiter verschärfen.   

Dass der Industrieausschuss in seiner Stellung-
nahme vom 14.02.2024 den risikobasierten Ansatz 
beibehalten hat, lässt hoffen, dass noch eine Ab-
schwächung der Forderungen des Parlaments er-
reicht werden kann.  

Zeitplan 
Die Abstimmung im Plenum wird vermutlich in der letzten Plenarwoche im April (KW 17) in dieser  
Legislaturperiode angesetzt, nachdem die Abstimmung im Umweltausschuss für den 19.März 2024 
stattgefunden hat. Das Gesetzgebungsverfahrens wird jedoch nicht mehr in dieser Legislaturperiode  
abgeschlossen werden, da die Positionierung des Rates noch aussteht und dann noch die Trilog- 
verhandlungen durchzuführen sind. Allerdings steht die Verhandlungsposition des Europäischen  
Parlaments mit der  Abstimmung im Plenum fest, sodass das Dossier im neuen Parlament ab dem Herbst 
weitergeführt  werden wird, also nach Positionierung des Rates die Trilogverhandlungen mit dem neuen 
gewählten Parlament  aufgenommen werden können. 
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Vorläufige Einigung bei der Kommunal- 
abwasserrichtlinie

 
Hintergrund
Als Teil des Zero Pollution Package (Null-Schad-
stoff-Paket) legte die Europäische Kommission im 
Oktober 2022 einen Vorschlag für eine Revision 
der Kommunalabwasserrichtlinie vor. Mit dem neu-
en Vorschlag soll die alte Richtlinie zur Behandlung 
von kommunalem Abwasser von 1991 überarbei-
tet werden. Dabei soll sie die verbleibenden Ver-
schmutzungen, d.h. vorwiegend Mikroschadstoffe, 
aus städtischen Quellen verbessern und sich den 
Zielen des Green Deals anpassen (siehe Europa-
spiegel Juni 2023). 

Nachdem das Europäische Parlament und der Rat 
der Mitgliedstaaten sich im Oktober 2023 auf ihre 
jeweiligen Positionen festgelegt hatten (siehe Eu-
ropaspiegel Oktober 2023), begannen kurz darauf 
die Trilogverhandlungen. Ende Januar erzielten die 
Unterhändler dann die vorläufige Einigung, dessen 
Text  inzwischen verfügbar ist.

Trotz der erzielten Einigung hatte die belgische 
Ratspräsidentschaft laut Medienberichten Proble-
me die formelle Bestätigung des Richtlinientextes 
im Rat zu bekommen. Daher wird voraussichtlich 
am 1. März 2024 eine neue Sitzung auf Ebene des 

Ausschusses der Ständigen Vertreter (AStV) statt-
finden, auf der die EU-Botschafter die vorläufige 
Vereinbarung erörtern und bestätigen sollen.

Wesentlicher Inhalt
Die Überarbeitung der Richtlinie verfolgt das Ziel, 
den Fokus von reinem Umweltschutz auf weitere 
wichtige Aspekte, wie den Schutz der menschli-
chen Gesundheit, die Reduzierung von Treibhaus-
gasen und die Verbesserung der Energiebilanz, zu 
erweitern. Zu diesem Zweck haben sich die Insti-
tutionen auf umfassende Änderungen verständigt, 
die unter anderem eine zusätzliche Reinigungsstu-
fe, eine erweiterte Herstellerverantwortung und die 
Klimaneutralität von Kläranlagen umfassen.

Abwassersammelsysteme und Bewirtschaf-
tungspläne
Die Mitgesetzgeber einigten sich darauf, dass die 
Verpflichtung zur Einrichtung von kommunalen 
Abwassersammelsystemen auf alle Gemeinden 
mit 1 000 EW (der Einwohnerwert (EW) gibt die An-
zahl der Einwohner an, die im Einzugsgebiet einer 
Kläranlage leben; es ist der in der Wasserwirtschaft 
gebräuchliche Vergleichswert für die in Abwässern 
enthaltenen Schmutzfrachten, mit dem sich die 
Belastung einer Kläranlage abschätzen lässt) oder 
mehr ausgedehnt werden sollte. Sie verschoben 
auch die Frist für die Erfüllung dieser Verpflichtung 
von 2030 auf 2035, um genügend Zeit für die An-
passung an die neuen Anforderungen zu haben. 
Zudem führten sie eine Reihe von Ausnahmerege-
lungen ein, unter anderem für kleinere Gemeinden, 
die in Küstengewässer einleiten, für Einleitungen in 
weniger empfindliche Gebiete und für die neueren 
Mitgliedstaaten (Rumänien, Bulgarien, Kroatien).

Außerdem können die Mitgliedstaaten, wenn die 
Einrichtung eines Sammelsystems nicht gerecht-

Am 29. Januar 2024 haben die 

europäischen Institutionen die 

Trilogverhandlungen für die 

Kommunalabwasserrichtlinie 

abgeschlossen und eine vorläufige 

politische Einigung erzielt. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf
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fertigt, durchführbar oder kosteneffizient ist, indivi-
duelle Systeme zur Sammlung und Behandlung von 
kommunalem Abwasser einsetzen.

Der Text sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bis 2033 
einen integrierten Plan für die Bewirtschaftung von 
kommunalem Abwasser für Gemeinden mit mehr 
als 100 000 EW und bis 2039 für gefährdete Ge-
meinden zwischen 10 000 und 100 000 EW auf-
stellen. Diese integrierten Bewirtschaftungspläne 
werden im Einklang mit der Wasserrahmenrichtlinie 
mindestens alle sechs Jahre überprüft.

Behandlung von Abwässern
Der Rat und das Parlament haben die Verpflichtung 
zur Zweitbehandlung (d.h. zur Entfernung biolo-
gisch abbaubarer organischer Stoffe) von kommu-
nalem Abwasser vor dessen Einleitung in die Um-
welt bis 2035 auf alle Gemeinden mit 1 000 EW oder 
mehr ausgedehnt. Ausnahmeregelungen gelten 
für kleinere Gemeinden und für neuere Mitglied-
staaten und daher in jüngerer Zeit bereits erheb-
liche Investitionen zur Umsetzung der geltenden 
Richtlinie tätigen mussten (Rumänien, Bulgarien 
und Kroatien).

Zudem haben Parlament und Rat die Schwellen-
werte und Fristen für die Drittbehandlung (d.h. 
die Entfernung von Stickstoff und Phosphor) und 
die Viertbehandlung (d.h. die Entfernung eines 
breiten Spektrums von Mikroverunreinigungen)  
angeglichen. Die Mitgliedstaaten müssen bis 2039 
bzw. 2045 die Anwendung der Dritt- und Viertbe-
handlung in größeren Anlagen mit 150 000 EW und 
mehr sicherstellen. Für die Drittbehandlung wurden 
Zwischenziele für die Jahre 2033 und 2036 und für 
die Viertbehandlung für die Jahre 2033 und 2039 
festgelegt. Die Verpflichtung zur Dritt- und Viert-
behandlung wird bis 2045 auch auf kleinere Ge-
meinden mit 10 000 EW und mehr ausgedehnt, die 
in Gebiete einleiten, die bestimmte risikobasierte 
Kriterien erfüllen. Eine Ausnahmeregelung von der 

Verpflichtung zur Drittbehandlung soll gelten, wenn 
gereinigtes kommunales Abwasser für die land-
wirtschaftliche Bewässerung wiederverwendet 
wird, sofern keine Risiken für die Umwelt und die  
Gesundheit bestehen.

Erweiterte Herstellerverantwortung
Die Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika, die 
zu einer Verschmutzung des kommunalen Abwas-
sers durch Mikroverunreinigungen führen, müssen 
über ein System der erweiterten Herstellerverant-
wortung (Extended Producer Responsibility – EPR) 
zur Deckung der zusätzlichen Kosten für die vierte 
Reinigungsstufe und im Einklang mit dem Verursa-
cherprinzip mindestens 80% der Kosten für diese 
zusätzliche Behandlung übernehmen.

Hinsichtlich der Aufteilung der verbleibenden  
Kosten in Höhe von 20% haben Parlament und  
Rat sich darauf geeinigt, den Mitgliedstaaten eine 
gewisse Flexibilität zu lassen. Allerdings müssen die 
Hersteller ebenfalls die Kosten für die Erhebung und 
Überprüfung von Daten über in Verkehr gebrachte 
Produkte tragen. Die Kommission wird beauftragt, 
die möglichen Auswirkungen dieser Bestimmung 
auf die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von 
Arzneimitteln zu bewerten.

Energieneutralität und erneuerbare Energien
Parlament und Rat haben als Ziel für die Energie-
neutralität kommunaler Kläranlagen, d.h. die Ver-
sorgung mit Energie aus erneuerbaren Quellen, das 
Jahr 2045 festgelegt, mit progressiven Zwischen-
zielen. Im Hinblick auf die vollständige Versorgung 
mit Energie aus erneuerbaren Quellen bis 2045 
kann die Energie vor Ort oder außerhalb der Klär-
anlage erzeugt werden, wobei bis zu 35% aus ex-
ternen Quellen bezogen werden können. 
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Bewertung
Der BDE begrüßt grundsätzlich die Revision der 
Kommunalabwasserrichtlinie und insbesondere die 
Einführung der 4. Reinigungsstufe und der erwei-
terten Herstellerverantwortung. 

Allerdings sieht der Verband die Beteiligung der Mit-
gliedstaaten an den Kosten der erweiterten Her-
stellerverantwortung kritisch, da dies dem Verursa-
cherprinzip widerspricht, dessen Umsetzung eine 
erweiterte Herstellerverantwortung gerade dienen 
soll. Durch die Beteiligung der öffentlichen Hand 
an den Kosten der 4. Reinigungsstufe zu 20% wird 
die Allgemeinheit für die Kosten herangezogen, 
die eigentlich von den Verursachern der Verunrei-
nigungen, die eine 4. Reinigungsstufe erforderlich 
machen – nämlich insbesondere den Herstellern 
von Arzneiprodukten und Chemikalien – zu tragen 
wären.  

Begrüßenswert ist aus Sicht des BDE, dass die zu 
ambitionierten Ziele des Kommissionsvorschlages 
in Bezug auf die (Eigen-)Versorgung der Kläranla-
gen mit Energie aus erneuerbaren Quellen vom Rat 
und vom Parlament abgeschwächt wurden. Das gilt 
sowohl für den zeitlichen Rahmen – der Kommis-
sionsvorschlag sah das Erreichen der Energieneu-

tralität bis 2040 vor – als auch für die Möglichkeit, 
zu einem gewissen Anteil auf erneuerbare Energie 
aus externen Quellen zurückgreifen zu können. 
Insbesondere kleinere Abwasserbehandlungsan-
lagen wären aufgrund zu geringer Kapazitäten und 
fehlender Infrastruktur gar nicht in der Lage, ihren 
Energiebedarf vollständig aus eigener Kraft zu de-
cken.  

Zeitplan 
Die vorläufige Einigung muss noch von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat (AStV) und dem  
Umweltausschuss des Parlaments gebilligt werden. Anschließend muss der Text nach Überarbeitung 
durch die Rechts- und Sprachsachverständigen von beiden Organen förmlich angenommen werden,  
bevor er im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und in Kraft treten kann.
•  Abstimmung im Umweltausschuss: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024
•  Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024
•  Abstimmung im Rat: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 
•  Finaler Rechtsakt: voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024
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Laut der Europäischen Kommis-

sion sind mehr als 60% der euro-

päischen Böden geschädigt und 

wissenschaftliche Erkenntnisse 

zeigen, dass sich die Lage noch 

weiter verschlechtern wird. Die 

nicht nachhaltige Nutzung der  

natürlichen Ressourcen der EU 

sowie insbesondere die Schä-

digung und Verschmutzung der 

Böden gehören zu den wichtigen 

Ursachen für die Klima- und die 

Biodiversitätskrise. Um diesen  

Problemen zu begegnen und  

um die Qualität der Böden inner-

halb der EU zu verbessern, hat  

die Europäische Kommission am  

5. Juli 2023 einen Vorschlag für eine  

Richtlinie zur Bodenüberwachung 

veröffentlicht. 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Richtlinie zur Bodenüberwachung und -resilienz

Wesentlicher Inhalt
Übergeordnetes Ziel des Richtlinienvorschla-
ges ist es, im Einklang mit dem Null-Schadstoff-
Ziel der EU (Zero Pollution Action Plan) bis 2050 
einen gesunden Zustand aller Böden in der EU 
zu erreichen. Hierfür soll die Bodenüberwa-
chungsrichtlinie einen umfassenden und ko-
härenten Rahmen festlegen und Vorschriften 
für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung 
und für die Sanierung kontaminierter Standorte 
enthalten. 

Die Mitgliedstaaten sollen zunächst den  
Zustand aller Böden in ihrem Hoheitsgebiet 
überprüfen und anschließend bewerten (Art. 
6 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1). Die Bewertung findet 
anhand der in Anhang  I aufgeführten Boden-
deskriptoren und Bodengesundheitskriterien 
statt. Böden gelten hierbei im Grundsatz nur 
dann als gesund, wenn sie sämtliche Anforde-
rungen aller in Anhang I aufgeführten Boden-
deskriptoren erfüllen (Art. 9 Abs. 2), wie etwa 
im Hinblick auf den Grad der Versalzung und 
der Bodenerosion. Anhang I sieht nur sehr 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0416
https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_en?prefLang=de
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wenige Ausnahmen von diesem Grundsatz 
vor. Demzufolge gelten Böden bereits dann 
als ungesund, wenn eines der Kriterien für die 
Bewertung der Bodengesundheit gem. Art. 9 
Abs. 2 in Verbindung mit Anhang I, Teil A und B 
nicht erfüllt ist, also zum Beispiel der Maximal-
wert für extrahierbaren Phosphor erreicht wird. 
Dieser Maximalwert ist von dem jeweiligen Mit-
gliedstaat in einem Bereich zwischen 30-50 
Milligramm pro Kilogramm festzulegen. Über-
dies sollen nach dem Kommissionsvorschlag 
Bodenmessungen mindestens alle fünf Jahre 
durchgeführt werden (Art. 8 Abs. 5), ebenso wie 
eine dazugehörige Bodengesundheitsbewer-
tung (Art. 9 Abs. 1).  

Unter Berücksichtigung von Typ, Nutzung und 
Zustand der Böden sollen Maßnahmen für 
eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung durch 
die Mitgliedstaaten ergriffen werden. Diese 
Maßnahmen sollen den Grundsätzen des An-
hangs III entsprechen, wie etwa Minimierung 
physischer Bodenstörungen sowie Anpassung 
des Bedarfes der Pflanzen und Bäume an den  
jeweiligen Standort. 

Abschließend regelt die Richtlinie den Umgang 
mit kontaminierten Standorten. Zunächst sol-
len die Mitgliedstaaten kontaminierte Standor-
te ermitteln (Art. 13 Abs.1), welche dann in ein 
öffentliches Register eingetragen werden (Art. 
16). Abschließend sollen Maßnahmen zur Risi-
kominderung ergriffen werden (Art. 15 Abs. 4). 

Die Umsetzung der Richtlinie in nationales 
Recht soll schließlich durch bestehende Finan-
zierungsprogramme der EU unterstützt wer-
den. 

Bewertung  
Der BDE begrüßt grundsätzlich den Kommis-
sionsvorschlag für eine Richtlinie zur Boden-
überwachung. Eine nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen der EU, zu denen un-
sere Böden gehören, ist für die Erreichung der 
Umwelt- und Klimaziele der EU unerlässlich. Es 
ist daher erfreulich und notwendig, dass sich die 
Europäische Kommission die Verbesserung der 
Bodengesundheit zum Ziel genommen hat. 

Die Entsorgungsbranche trägt in großem Maße 
zu einer Erreichung gesunder Böden innerhalb 
der EU bei. Eine gute Bodenqualität und die 
Versorgung mit Nährstoffen und organischen 
Stoffen wird durch Kompostierung, Bioabfallbe-
handlung und Düngemittelherstellung gewähr-
leistet. Von besonderer Bedeutung in diesem 
Zusammenhang ist die Herstellung von Kom-
post. Kompost stellt dem Boden während des 
Abbaus schrittweise Stickstoff zur Verfügung, 
der zu 80-90% in organischer Form vorliegt. 
Er hat eine lang anhaltende Düngewirkung, er-
möglicht die Bildung von Humus, verbessert die 
Kohlenstoffbindung, verhindert die Versalzung 
des Bodens, verringert die Erosion und senkt 
die Konzentration von Reinnährstoffen. Außer-
dem wird der Einsatz von Pestiziden reduziert. 

So werden beispielsweise in Deutschland bei 
voller Ausnutzung des Kompostierungspoten-
zials durch die Bildung von 1,24 Millionen Ton-
nen Humus rund 0,62 Millionen Tonnen Koh-
lenstoff gebunden, was einer Vermeidung von 
2,26 Millionen Tonnen CO2-Emissionen ent-
spricht. Darüber hinaus macht die Düngung 
mit Kompost einen Teil der Produktion von 
synthetischen Mineraldüngern überflüssig, was 
ebenfalls zur Vermeidung von CO2-Emissionen 
führt. 

In Bezug auf die konkreten Inhalte des Richtli-
nienvorschlages hat der Verband, neben einer 
grundsätzlichen Befürwortung, auch einige 
Kritikpunkte. Die in Art. 9 vorgesehene Be-
stimmung, wonach Böden als ungesund gelten, 
wenn bereits eines der Kriterien nicht erfüllt 
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ist, ist abzulehnen. Eine solch strikte Regelung 
trägt den Besonderheiten der einzelnen Böden 
nicht ausreichend Rechnung. Um einen Boden 
als gesund oder ungesund einstufen zu kön-
nen, muss eine umfassende Analyse durch-
geführt werden, die den Besonderheiten des 
jeweils betroffenen Bodens Rechnung trägt. 
Es ist unsachgemäß, eine solch weitreichen-
de Entscheidung davon abhängig zu machen, 
ob ein einziges Kriterium erfüllt ist oder nicht. 
Vielmehr sollte die zuständige nationale Behör-
de eine endgültige Entscheidung im Rahmen 
einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichti-
gung aller relevanten Kriterien treffen können. 
Hierbei und auch insgesamt muss nationalen  
Behörden ein Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, um auch den nationalen Rechtsrah-
men im Hinblick auf die Bodenüberwachung 
berücksichtigen zu können.  

Zudem sollte die Definition nachhaltiger Bo-
denbewirtschaftungsmethoden von den Mit-
gliedstaaten festgelegt werden, um hierbei 
ebenfalls nationalen Unterschieden im Hinblick 
auf die Bodenqualität hinreichend Rechnung 
tragen zu können.  

Abschließend sollten das in Artikel 16 vorge-
sehene Register und die diesbezüglichen In-
formationen nicht frei veröffentlicht werden. 
Informationen zu kontaminierten Standorten 
könnten auch sensible Geschäftsdaten enthal-
ten, die es zu schützen gilt. 
 

Zeitplan 
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments ist für dieses Dossier federführend  
zuständig. Über den Berichtswentwurf von MdEP Martin Hojsík (Renew, Slowakei) wurde jedoch 
noch nicht abgestimmt; ein Datum für die Abstimmung wurde ebenfalls noch nicht terminiert. 
Auch der Rat hat sich noch nicht zum Kommissionsvorschlag positioniert, sodass eine Einigung 
über dieses Dossier in dieser Legislaturperiode nicht mehr erfolgen wird. 
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POP-Verordnung: Anpassungen für HBCDDs und 
PBDEs in Anhang I  

Hintergrund
Die Europäische Kommission möchte ihre Null-
Schadstoffpolitik in Form der Chemikalienstra-
tegie (Oktober 2020) und des Aktionsplans für 
Schadstofffreiheit (Mai 2021) sowie der damit 
verbundenen Gesetzesinitiativen verwirkli-
chen. Im letzten Jahr war in diesem Zuge u.a. 
für den bromierten Flammhemmer HBCDD 
(in Wärmedämmplatten) der Grenzwert der 
Recycelbarkeit im Anhang IV der Verordnung 
(EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe von 1000 mg/kg auf 500 mg/kg 
herabgesetzt worden. Dieser Wert ist seit dem 
10. Juni 2023 einzuhalten, d.h. Abfälle, die die-
sen Grenzwert überschreiten, dürfen nicht 

mehr recycelt werden, um die Schadstoffe nicht 
im Stoffkreislauf zu halten. Im Anschluss ist eine 
weitere Verschärfung vorgesehen: fünf Jahre 
nach Inkrafttreten – d.h. ab dem 29. Dezember 
2027 – soll er auf 200 mg/kg gesenkt werden.  

Nun sollen auch die Konzentrationsgrenzwerte 
im Anhang I der POP-Verordnung angepasst 
werden. Anhang I regelt, welche Konzentra-
tionsmengen in Stoffen, Gemischen oder Er-
zeugnissen enthalten sein dürfen. Er betrifft 
also auch den Recyclingoutputstrom  bzw. Re-
zyklat. 

 
Aktuelles 
Die Europäische Kommission hat Ende 2023 
den Entwurf eines delegierten Rechtsaktes zur 
Änderung von Anhang I der POP-Verordnung 
bzgl. HBCDDs (Flammhemmer Hexabromcyc-
lododecan) veröffentlicht. Der bislang geltende 
Wert von 100 mg/kg in Stoffen, Gemischen, 
Erzeugnissen oder als Bestandteil von flamm-
geschützten Erzeugnissen soll grundsätzlich 
auf 75 mg/kg heruntergesetzt werden. Eine 
Ausnahme soll jedoch für recyceltes Polystyrol 
bei der Herstellung von Dämmstoffen aus ex-
pandiertem oder extrudiertem Polystyrol (EPS 
und XPS) zur Verwendung in Gebäuden oder im 
Tiefbau gelten. Hier soll der bisherige Grenz-
wert von 100 mg/kg bestehen bleiben, wobei 
diese Ausnahme bis Anfang 2026 überprüft 
werden soll.  

Daneben diskutiert die Europäische Kommis-
sion derzeit auch mit den Mitgliedstaaten die 
Grenzwerte für PBDEs (Flammhemmer Pen-
tabromdiphenylether) in Anhang I herunterzu-
setzen.  Zur Diskussion stehen hier die Ideen, 
entweder ebenfalls Ausnahmen für Rezyklate 
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Die Grenzwerte von HBCDDs in 

Anhang I werden angepasst.  

Mit weiteren Änderungen der  

Konzentrationsgrenzwerte insbe-

sondere für PBDEs ist zu rechnen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1021-20230828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1021-20230828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1021-20230828
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13216-Persistente-organische-Schadstoffe-POP-Hexabromcyclododecan-HBCDD-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13216-Persistente-organische-Schadstoffe-POP-Hexabromcyclododecan-HBCDD-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13216-Persistente-organische-Schadstoffe-POP-Hexabromcyclododecan-HBCDD-_de
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zu gewähren oder beim Einsatz zwischen ver-
schiedenen Produkttypen zu unterscheiden.  

 
Bewertung 
Es scheint, als habe die Europäische Kommis-
sion den Zielkonflikts zwischen der Förderung 
der Kreislaufwirtschaft bei gleichzeitiger Durch-
setzung der Null-Schadstoffpolitik als Problem 
wahrgenommen. Der BDE begrüßt die vor-
geschlagene Ausnahme bei der Verwendung 
von recyceltem Polystyrol in EPS- und XPS-
Dämmstoffen als sinnvoll, damit sich die Bran-
che schrittweise an neue Grenzwerte anpassen 
kann. Über Stoffbeschränkungen ist grund-
sätzlich auf der Grundlage eines risikobasierten 
Ansatzes und einer umfassenden Gesetzes-
folgenabschätzung zu entscheiden, bei der im 
Lichte der Ziele der Nullschadstoffpolitik einer-
seits und der Ziele der Kreislaufwirtschafts-

politik andererseits abgewogen wird. Es sind 
Ausnahmen für Rezyklate sowie für bestimm-
te Produktgruppen zu erwägen. Außerdem 
bedarf es angemessener Übergangsfristen 
bis zur Geltung neuer Stoffbeschränkungen, 
um – unter Berücksichtigung der Kurz- oder 
Langlebigkeit der betroffenen Produkte – die 
Entwicklung von und Investitionen in den Auf-
bau neuer Mess- und Recyclingtechnologien 
zu ermöglichen. Zur besseren Kenntnis der 
Schadstoffbelastung bedarf es ihrer Aufnahme 
in den Produktpass mit entsprechenden Infor-
mationen für die Entsorgungsunternehmen. Es 
gilt aber auch (recycelte) importierte Waren zu 
kontrollieren, um sicher zu stellen, dass sie den 
europäischen Vorgaben bezüglich der Stoffbe-
schränkungen entsprechen. 

Zeitplan 
Hinsichtlich der Anpassung der Grenzwerte für HBCDDs war die Annahme durch die  
Europäische Kommission eigentlich bereits für Anfang 2022 vorgesehen gewesen. Die  
Kommission veröffentliche jedoch erst Ende letzten Jahres ihren Entwurf zur Stakeholderkonsul-
tation, die überwiegend positiv ausfiel. Sobald die Kommission den Entwurf als delegierten Ver-
ordnungsvorschlag angenommen hat wird sie ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat zur 
Prüfung übermitteln. Das Europäische Parlament und der Rat haben dann zwei Monate Zeit (ver-
längerbar um weitere zwei Monate), um Einwände gegen die Maßnahme zu erheben. Parlament 
und Rat können die Maßnahme zwar nicht abändern, aber sie können aus beliebigen Gründen 
Einwände gegen sie erheben. Erhebt eines der Organe Einwände gegen die Maßnahme, tritt sie 
nicht in Kraft. Wenn keine Einwände erhoben werden, wird die Maßnahme im  
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft. 
Auch die Änderung für PBDEs in Anhang I war bereits für Anfang 2022 geplant gewesen. Einen 
strengen Zeitplan gibt es also nicht. Mit einer baldigen Veröffentlichung ist aber auch hier zu 
rechnen.  
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Europäisches Abfallverzeichnis: Änderungsvor- 
haben der Europäischen Kommission im Hinblick 
auf Altbatterien  

Hintergrund 
Das Europäische Abfallverzeichnis dient der 
Erleichterung der Abfallbewirtschaftung durch  
eine gemeinsame Terminologie für die EU- 
weite Einstufung von Abfällen, einschließlich 
gefährlicher Abfälle. Seine Grundlage ist Art. 
7 der Abfallrahmenrichtlinie, der die Europäi-

schen Kommission zum Erlass eines Europäi-
schen Abfallverzeichnisses durch delegierte 
Rechtsakte befugt.  

Die Europäische Kommission plant die Ein-
stufung aller Altbatterien als „gefährlich“.  Als 
gefährlicher Abfall sollen mithin nicht nur Lithi-
um-Batterien, sondern auch Zink-Kohle (ZnC)- 
Batterien und Alkali-Mangan (AlMn)-Batterien 
gelten. Eine Einstufung als „gefährlicher Abfall“ 
im Europäischen Abfallverzeichnis wäre für die 
Mitgliedstaaten verbindlich.  

Aktuelles 
Derzeit findet eine Konsultation im Vorfeld der 
Veröffentlichung eines Kommissionsentwurfs 
statt, an welcher der BDE über die FEAD betei-
ligt ist.  

 
Bewertung 
Der Verband sieht die Einstufung aller Batterien 
als gefährlicher Abfall kritisch. Für Lithiumsys-
teme ist diese Einstufung richtig, aber für ZnC-, 
AlMn-Batterien ist diese Vorgehendweise nicht 
gerechtfertigt, da die Gefährlichkeit begrün-
denden Eigenschaften nicht gegeben sind.  

Wenn die Einstufung als gefährlicher Ab-
fall tatsächlich für alle Batteriesysteme vor-
gesehen werden soll, muss die Umsetzung 
mit einer ausreichend langen Übergangsfrist 
verbunden sein, weil sonst Engpässe dro-
hen. Denn durch die Umschlüsselung wären 
alle Stufen im Umgang mit Altbatterien aus 
Haushalten einer neuen Genehmigungslage  
zu unterziehen. Dies startet bereits bei der 

Die Europäische Kommission  

beabsichtigt die Änderung des  

Europäischen Abfallverzeichnisses 

im Hinblick auf Altbatterien und  

Abfälle aus ihrer Behandlung  

voraussichtlich im dritten Quartal 

2024.
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Sammlung und der Konsolidierung der Stoff-
ströme in Zwischenlagern. Auch in der Erst-
behandlung ist bis dato die Annahme von 
nicht gefährlichen Abfallschlüsseln im An-
nahmekatalog vermerkt und die Geneh-
migung darauf ausgelegt. Mit der Um-
schlüsselung werden alle Anlagen in eine 
Spalte 1-IED-Anlage versetzt. Weiterhin gelten  
Batterien dann auch bei der Verbringung  
als gefährlich. Batteriesammlung, Vorsortie-
rung und Verwertung/Recycling finden aber in  
einem gut funktionierenden Netz im europäi-
schen Markt statt, welcher durch zusätzliche 
Notifizierungsauflagen mit bürokratischen 
Hürden beaufschlagt würde. 

Zeitplan 
Der Kommissionsbeschluss ist für das dritte Quartal 2024 geplant.
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Halbzeitüberprüfung des 8. Umweltaktions- 
programms 

Hintergrund 
Das im April 2022 angenommene 8. Umwelt-
aktionsprogramm (8th Environment Action 
Plan, EAP) umreißt die wichtigsten Ziele der 
EU-Umwelt- und Klimapolitik für den Zeit-
raum 2021-2030 sowie ihre langfristige  
Vision für 2050 (siehe Europaspiegel Okto-
ber 2021) und verpflichtet die europäischen 
Institutionen, Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele zu ergreifen. Das 8. EAP wird derzeit 
von der Europäischen Kommission auf seine 
Fortschritte untersucht.  

Wesentlicher Inhalt 
Im Wesentlichen legt das Aktionsprogramm die 
folgenden sechs Ziele fest:  

1. Senkung der Treibhausgasemissionen, 
2. Anpassungsfähigkeit gegenüber Klima- 
 änderungen, 
3. regeneratives Wachstumsmodell, 
4. Null-Schadstoff-Ziel (zero pollution), 
5. Schutz, Erhalt und Wiederherstellung der  
 biologischen Vielfalt, 
6. Verringerung der wichtigsten Umwelt- und 
 Klimaauswirkungen (verursacht durch die 
 Industrie).  

Diese Ziele müssen bis zum Ende der Dekade 
(31. Dezember 2030) erreicht werden. Zusätz-
lich enthält das EAP allgemeine Rahmenbe-

dingungen, einen Überwachungsrahmen (eine 
regelmäßige Überprüfung der Fortschritte und 
eine Halbzeitprüfung) sowie einen Steuerungs-
mechanismus. 

 
Bewertung 
Bereits von Beginn an engagiert der BDE sich 
intensiv mit seinen Mitgliedern für die Umset-
zung des 8. Umweltaktionsprogramms der EU, 
da es eines der Schlüsselinstrumente zur Reali-
sierung der Ziele des Green Deals ist. Allerdings 
sieht der BDE noch erheblichen Handlungs-
bedarf bei vielen Aspekten, die auch die Ent-
sorgungsbranche und die Recyclingindustrie 
betreffen.  

Aus Sicht des BDE ist es besonders notwendig, 
eine strikte Einhaltung der Abfallhierarchie und 
eine verbesserte Getrenntsammlung von Ab-
fällen zu gewährleisten, um eine effiziente Kreis-
laufwirtschaft zu fördern und Emissionen zu 
minimieren. Dabei sollte nicht nur die Reduktion 
von Kohlenstoffdioxid im Fokus stehen, son-
dern auch die Verringerung von Methanemissi-
onen. Aus diesem Grund und um wertvolle Roh-
stoffe und Ressourcen zu sichern, fordert der 
BDE seit langem ein EU-weites Verbot für die  
Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle. 
Ein solches Verbot kann nicht nur die klima-
schädlichen Methanemissionen verringern, 
sondern stellt auch sicher, dass die in den Sied-
lungsabfällen enthaltenen Wertstoffe gebor-
gen und dem Recycling zugeführt werden sowie 
die in den Abfällen enthaltene Energie sinnvoll  
genutzt wird. Zudem würde dadurch auch die 
Verschmutzung von Boden und Grundwasser 
begrenzt. 
 
Auch die Einsatzquoten für Rezyklate (Circu-

Die Europäische Kommission führt 

eine Halbzeitüberprüfung des 8. 

Umweltaktionsprogramms durch.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591
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lar Material Use Rate, CMUR), die den Anteil des 
genutzten Recyclingmaterials angeben, müs-
sen dringend gesteigert werden. Für die Errei-
chung einer Verdopplung der CMUR in 2030 
im Vergleich zu 2021 werden erhebliche Fort-
schritte benötigt. Im Jahr 2021 lag die CMUR 
bei 11,4% und verbesserte sich im folgenden 
Jahr lediglich um 0,1%. Daher muss die EU In-
vestitionen in die Kreislaufwirtschaft fördern, 
beispielsweise durch EU-Finanzierungsmittel 
für die Entsorgungs- und Recyclingbranche, 
sowie den Absatzmarkt für Sekundärrohstoffe 
und Recyclingprodukte ausbauen. Die derzeiti-
ge Schlechterstellung von Sekundärmaterialien 
gegenüber Primärprodukten aufgrund der hö-
heren Produktionskosten muss durch regulato-
rische Eingriffe ausgeglichen und überwunden 
werden. Hierzu bedarf es der Schaffung von 
Anreizen, beispielsweise durch die Einführung 
von Mindestrezyklatquoten. 

Zudem ist eine Sicherstellung des fairen Wett-
bewerbs zwischen öffentlichen und privaten 
Entsorgungsunternehmen unerlässlich, um die 
Kreislaufwirtschaft auf dem Markt zu etablie-
ren. Dazu gehört die Öffnung des Wettbewerbs 
für haushaltsnahe Abfälle, die Beendigung der 
Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer 
und die konsequente Durchsetzung der EU-
Vorschriften für staatliche Beihilfen. 

Zeitplan 
Nach der Halbzeitüberprüfung wird die Europäische Kommission möglicherweise einen 
Gesetzesvorschlag einbringen, um das 8. EAP zu erweitern und Maßnahmen für die Zeit 
nach 2025 festzulegen. 


